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Mitteilungsblatt
der Gemeinden Wehingen, Reichenbach a.H., Egesheim

Das Kreisimpfzentrum Tuttlingen bietet im Rahmen einer Sonderaktion für alle Bürger/innen unserer 
Gemeinden einen

lmpftermin am 18.06.2021 
in der Zeit von 18:00 bis 20:00 Uhr

an.

Die Zweitimpfung wird dann am 30.07.2021, ebenfalls von 18:00 bis 20:00 Uhr stattfinden.
Voraussetzungen für einen Termin ist, dass keine anderweitige Impfterminreservierung besteht.  
Deshalb bitten wir, sich nur anzumelden, wenn Sie den 2. Termin auch wahrnehmen können.

Voraussetzungen für einen Termin ist, dass keine anderweitige Impfterminreservierung besteht, in 
den letzten sechs Monaten keine Covid-19-Erkrankung festgestellt wurde und aktuell keine Krank-
heitssymptome bestehen.  

Bei Interesse reservieren Sie bitte einen Termin unter der E-Mail-Adresse der jeweiligen Gemeinde:
Barbara.sprenger@wehingen.de
info@egesheim.de
info@reichenbach-heuberg.de

Nur angemeldete Personen können zur Impfung zugelassen werden.

Sie werden von uns schriftlich benachrichtigt, dass Sie zur Impfung zugelassen sind. Gleichzeitig 
erhalten Sie einen Amnese-Bogen, eine Einwilligungserklärung und ein Aufklärungsmerkblatt. Bitte 
füllen Sie diese Formulare zu Hause aus und bringen sie zur Impfung mit. Auch eine Anfahrtsbe-
schreibung zum Kreisimpfzentrum Tuttlingen ist beigefügt.

Die Vergabe der Termine erfolgt nach dem Eingang der Anmeldungen, wobei wir uns vorbehalten, 
ältere Personen bevorzugt zu behandeln.
Wir weisen darauf hin, dass Ihre Kontaktdaten bei der Anmeldung in einer Liste erfasst und nach 
Abschluss der Impfaktion wieder gelöscht werden.
Ihre Gemeindeverwaltungen

Sonderimpftermine der Gemeinden 

Wehingen, Egesheim und Reichenbach
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Ab Sonntag den 13.06.2021 stehen wir auch sonntags von 9.00 Uhr – 10.00 Uhr zur Corona-Schnell-
testung bereit. Sie finden uns in der Wörthstraße 33 – Schlossberghalle.

Wir möchten Sie bitten, sich für die Sonntagstestung unter folgender E-Mail - mit Angabe von 
Namen, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer - anzumelden: 

teststation@drk-wehingen.de

Eine Anmeldung zur sonntäglichen Corona-Schnelltestung ist jede Woche bis samstags 17.00 Uhr 
möglich.
Weitere Infos finden Sie auf der DRK-Wehingen-Homepage www.drk-wehingen.de.

Corona-Schnelltest-Station Wehingen
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Gemeinde Wehingen

Amtliche Nachrichten

Aktuelles

Sprechstunden des  
Bürgermeisters 
Hierzu vereinbaren Sie bitte einen Termin 
über Frau Sprenger unter der Telefonnum-
mer: 07426/947013.

Dienststunden auf dem Rathaus
Das Rathaus bleibt trotz "Corona" bis auf Weiteres für 
den Publikumsverkehr geöffnet. Allerdings können auf-
grund der sehr hohen Inzidenz nur noch Besuche im 
Rathaus für Personen erlaubt werden, die ein unauf-
schiebbares Anliegen haben.
Vor einem Besuch bitten wir Sie allerdings, zwingend te-
lefonisch oder per E-Mail-Kontakt (info@wehingen.de) zu 
den einzelnen Ansprechpartnern aufzunehmen, um einen 
Termin zu vereinbaren.
Ohne eine vorherige Terminvereinbarung ist ein Zutritt 
ins Rathaus nicht möglich. Die angemeldeten Besucher 
bitten wir, die Klingel zu benutzen.
Telefonzentrale:       07426/9470-0
Vorzimmer Bürgermeister:    07426/9470-13
Hauptamt:        07426/9470-14
Einwohnermelde-, Pass- und Standesamt: 
           07426/9470-15
Kulturamt/Vereinsangelegenheiten: 07426/9470-16
Wir bitten um Beachtung.
Es gelten unverändert folgende Zutrittsregelungen:

Notfalldienst der Ärzte

Rettungsdienst 112 
Allgemeiner Notfalldienst 116 117

Notfallpraxis:
In der Kreisklinik Tuttlingen und in der Helios Klinik 
Rottweil gibt es eine Notfallpraxis für alle nicht lebens-
bedrohlichen medizinischen Notfälle. Eine Anmeldung 
ist nicht erforderlich. 

Öffnungszeiten Notfallpraxis Tuttlingen:
werktags von 18 bis 22 Uhr und 
am Samstag, Sonn- und Feiertag von 8 bis 22 Uhr.

Öffnungszeiten Notfallpraxis Rottweil:
An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen jeweils 
von 9.00 - 13.00 Uhr und von 15.00 Uhr - 19.00 Uhr.
In diesen Zeiten ist immer ein Arzt anwesend.

Apotheken

Samstag, den 12. Juni 2021 
Apotheke Frittlingen, Hauptstraße 77 
07426/3322
Adler-Apotheke, Ebinger Straße 59, Meßstetten, 
07431/90606
Sonntag, den 13. Juni 2021
Dr. Sailers Römer-Apotheke, Königstraße 35, Rottweil 
0741/20966470
Stadtapotheke Schömberg, Schweizer Straße 23 
07427/94750
Apotheke Mühlheim, Tuttlinger Straße 4 
07463/372

Nachtdienst der Apotheken:
Montag, den 14. Juni 2021
Marien-Apotheke, Hauptstraße 169, Spaichingen 
07424/95690
Bära-Apotheke, Kapellentorstraße 8, Nusplingen 
07429/91150
Dienstag, den 15. Juni 2021
Marien-Apotheke, Am Solberg 14, Böttingen 
07429/3452
Mittwoch, den 16. Juni 2021
Paracelsus-Apotheke, Königstraße 27, Rottweil 
0741/13303

Engel-Apotheke, Obere Hauptstraße 6, Tuttlingen 
07461/2375
Donnerstag, den 17. Juni 2021
Marien-Apotheke, Kirchbergstraße 34, Deißlingen 
07420/93073
Gingko-Apotheke, Erzinger Weg 20, Balingen-Endingen 
07433/382099
Freitag, den 18. Juni 2021
Lemberg-Apotheke, Hauptstraße 49, Gosheim 
07426/1447

Tierarzt

Dr. med. vet. Andrea Harberg, Eisenbahnstraße 114, 
Wurmlingen, 07461/3693

Wichtige Rufnummern:

Polizeiposten Wehingen Tel. 07426 1240
Polizeirevier Spaichingen Tel. 07424 93180
Gemeindeverwaltung Wehingen Tel. 07426 9470-0

Fax: 07426 9470-20
E-Mail: info@wehingen.de
Notruf DRK (Rettungsdienst) 112
Hospizgruppe Heuberg 0171 1413876
Gift-Notruf 0761 19240
Notruf Feuerwehr 112
Notruf Polizei 110
Ambulante Beratungsstelle des 
Frauenhauses Tuttlingen

07461 2066

Schornsteinfeger:
Viktor Schnaidmiller, Am Graben 10,  
72393 Burladingen, Telefon: 0151/10422050,
E-Mail: v.schornsteinfeger@gmail.com

Schlossbergschule - Grundschule 
Wehingen und Werkrealschule Heuberg

E-Mail: info@schlossbergschule-wehingen.de
Tel. 07426 2226, Fax 07426 51271
Sprechzeiten: Mo., Di., Mi., Do., Fr. von 8.30 bis 11.00 Uhr
Schulsozialarbeiter Ingo Brehm ist immer zu erreichen 
unter Handy-Nummer 0174 1742252.

Wichtige Rufnummern
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-   Zutritt haben nur Personen ohne Erkältungssymptome.
-   Das Tragen eines Mund-Nasenschutzes ist zwingend 

erforderlich.
-   Händedesinfektion im Eingangsbereich ist zwingend 

notwendig.
-   Das Abstandhalten von mindestens 1,5 m ist oberstes 

Gebot.
-   Im Wartebereich dürfen sich nicht mehr als 2 Perso-

nen aufhalten.

 
Landkreis Tuttlingen

Öffentliche Bekanntmachung des 
Landrats amtes Tuttlingen zur Feststellung 
der Unterschreitung der 7-Tage-Inzidenz 
von 100 an fünf aufeinanderfolgenden 
Werktagen
Das Landratsamt Tuttlingen – Gesundheitsamt – macht 
gemäß § 28 b Abs. 2, Abs. 1 Satz 3 und 4 Infekti-
onsschutzgesetz (IfSG) für das Gebiet des Landkreises 
Folgendes bekannt:
1.  Im Gebiet des Landkreises Tuttlingen ist die 7-Tage-

Inzidenz von 100 Neuinfektionen je 100.000 Einwoh-
ner mit dem Virus SARS-CoV-2 an fünf aufeinan-
derfolgenden Werktagen seit Dienstag, den 01. Juni 
2021 unterschritten (Werte der 7-Tage-Inzidenz: am 
27.05.2021 bei 89,5, am 28.05.2021 bei 95,9, am 
29.05.2021 bei 97,3, am 31.05.2021 bei 98,0, am 
01.06.2021 bei 94,5).

2.  Damit treten die Maßnahmen des § 28 b Abs. 1 IfSG 
ab Donnerstag, den 03. Juni 2021 außer Kraft.

Hinweise:
Mit dem Tag des Außerkrafttretens der Maßnahmen des 
§ 28 b Abs. 1 IfSG (Bundesnotbremse) gelten die Rege-
lungen der Corona-Verordnung des Landes Baden-Würt-
temberg vom 13. Mai 2021 (CoronaVO) in der jeweils 
gültigen Fassung.
Das bedeutet insbesondere, dass ab diesem Tag An-
sammlungen, private Zusammenkünfte und private Veran-
staltungen mit Angehörigen des eigenen Haushalts oder 
von Angehörigen des eigenen Haushalts und eines wei-
teren Haushalts, mit insgesamt nicht mehr als fünf Per-
sonen erlaubt sind. Kinder der jeweiligen Haushalte bis 
zur Vollendung des 14. Lebensjahres zählen dabei nicht 
mit; sollte ein Haushalt bereits aus fünf oder mehr min-
destens 14 Jahre alten Personen bestehen, so darf sich 
dieser Haushalt mit einer weiteren nicht dem Haushalt 
angehörigen Person treffen. Paare, die nicht zusammen-
leben gelten als ein Haushalt. Geimpfte oder genesene 
Personen bleiben unberücksichtigt.
Darüber hinaus treten ab Donnerstag, den 03. Juni 2021 
die Maßnahmen der Öffnungsstufe 1 gem. § 21 Abs. 1 
CoronaVO in Kraft. Damit gehen folgende Regelungen 
den entsprechenden Regelungen der CoronaVO vor:
1.   abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 und § 15 

Absatz 1 Nummer 2 ist das Abhalten von Kulturver-
anstaltungen, insbesondere von Theater-, Opern- und 
Konzertaufführungen sowie Filmvorführungen, mit bis 
zu 100 Besucherinnen und Besuchern im Freien ge-
stattet,

2.   abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 1 ist das Abhal-
ten von Kursen für Volkshochschulen und ähnlichen 
Bildungseinrichtungen für Gruppen von bis zu zehn 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern, mit Ausnahme von 
Tanz- und Sportkursen, in geschlossenen Räumen ge-
stattet; im Freien ist die Teilnahme von bis zu 20 
Personen gestattet,

3.   abweichend von § 11 Absatz 2 Satz 2 Nummer 10 ist 
der Nachhilfeunterricht für Gruppen von bis zu zehn 
Schülerinnen und Schülern gestattet,

4.   abweichend von § 11 Absatz 3 Nummer 3 sind Spit-
zen- oder Profisportveranstaltungen mit bis zu 100 
Zuschauerinnen und Zuschauern im Freien gestattet,

5.   abweichend von § 14 Absatz 1 Sätze 4 und 5 ist das 
Abhalten von Veranstaltungen zur Religionsausübung 
ohne vorherige Anmeldung und Anzeige gestattet,

6.   abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 2 ist der 
Betrieb von Galerien, Museen und Gedenkstätten all-
gemein gestattet,

7.   abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 3 ist der 
Betrieb von Archiven und Bibliotheken allgemein ge-
stattet,

8.   abweichend von § 15 Absatz 1 Nummern 4 ist der 
Betrieb von Musik-, Kunst-, Jugendkunstschulen, in 
Gruppen von bis zu zehn Schülerinnen oder Schülern, 
mit der Ausnahme von Tanz-, Ballett-, Gesangs- und 
Blasinstrumentenunterricht, gestattet,

9.   abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 5 ist der 
Betrieb von Beherbergungsbetrieben und den weiteren 
dort genannten Einrichtungen allgemein gestattet; der 
Betrieb von Reisebussen im touristischen Verkehr ist 
mit der Maßgabe gestattet, dass sich der Start- und 
Zielort der Reise in einem Stadt- oder Landkreis be-
findet, in dem die Maßnahmen des § 28 b Absatz 
1 IfSG gemäß § 28 b Absatz 2 Satz 1 IfSG keine 
Anwendung finden, und eine Höchstbesetzung des 
jeweiligen Reisebusses mit der Hälfte der regulär zu-
lässigen Fahrgastzahlen erfolgt,

10.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 7 ist der 
Betrieb von zoologischen und botanischen Gärten all-
gemein gestattet; der Betrieb der Ausflugsschifffahrt 
sowie von Museums- und touristischen Seilbahnen 
ist mit der Maßgabe gestattet, dass sich der Start- 
und Zielort der Reise in einem Stadt- oder Landkreis 
befindet, in dem die Maßnahmen des § 28 b Absatz 
1 IfSG gemäß § 28 b Absatz 2 Satz 1 IfSG keine 
Anwendung finden, und eine Höchstbesetzung des 
jeweiligen Verkehrsmittels mit der Hälfte der regulär 
zulässigen Fahrgastzahlen erfolgt,

11.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 7 ist der Be-
trieb von Minigolfanlagen, Hochseilgärten, Bootsverleih 
und sonstigen Freizeiteinrichtungen im Freien für die 
Nutzung durch bis zu 20 Personen gleichzeitig gestattet,

12.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 8 ist der 
Betrieb von Sportanlagen und Sportstätten sowie ver-
gleichbaren Einrichtungen für den kontaktarmen Frei-
zeit- und Amateursport im Freien in Gruppen von bis 
zu 20 Personen gestattet,

13.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 10 ist der 
Betrieb der Außenbereiche von Schwimm-, Thermal- 
und Spaßbädern und sonstigen Bädern sowie Bade-
seen mit kontrolliertem Zugang allgemein gestattet,

14.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 12 ist der 
Betrieb des Gastgewerbes, insbesondere der Schank- 
und Speisewirtschaften und der gastgewerblichen 
Einrichtungen im Sinne des § 25 Absatz 2 Gast-
stättengesetz (GastG), mit Begrenzung der Anzahl 
der zeitgleich anwesenden Kundinnen und Kunden 
auf eine Person je 2,5 angefangene Quadratmeter 
Gastraumfläche innerhalb geschlossener Räume und 
ohne Beschränkung der Anzahl der Kundinnen und 
Kunden auf zugehörigen Außenflächen gestattet; der 
Betrieb ist zwischen 6 und 21 Uhr erlaubt und die 
Plätze sind so anzuordnen, dass ein Abstand von 
mindestens 1,5 Metern zwischen den Tischen ge-
währleistet ist,

15.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 14 ist der 
Betrieb von Tiersalons, Tierfriseuren und vergleichba-
ren Einrichtungen der Tierpflege allgemein gestattet,

16.  abweichend von § 15 Absatz 1 Nummer 13 und § 
15 Absatz 2 ist der Betrieb von Mensen, Cafeterien 
an Hochschulen und Akademien nach dem Akade-
miengesetz sowie Betriebskantinen im Sinne des § 
25 Absatz 1 GastG allgemein gestattet; die Betreiber 
haben im Rahmen ihrer Hygienekonzepte eine Per-
sonenbegrenzung umzusetzen, dass zwischen allen 
Besuchern der Mindestabstand von 1,5 Metern durch-
gehend eingehalten werden kann, und
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17.  ergänzend zu § 15 Absatz 3 Satz 2 können vom 
Rektorat und der Akademieleitung Veranstaltungen in 
Präsenzform im Freien mit bis zu 100 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern sowie unter der Voraussetzung einer 
Voranmeldung der Zugang zu Lernplätzen zugelassen 
werden; die Regelungen für Bibliotheken bleiben un-
berührt.

Soweit keine Flächen- oder Personenbegrenzung geregelt 
ist, ist die Anzahl der zeitgleich anwesenden Besuche-
rinnen und Besucher, Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
oder Kundinnen und Kunden auf eine Person je 20 an-
gefangene Quadratmeter der für den Publikumsverkehr 
vorgesehenen Fläche begrenzt.
Dabei gilt für Einzelhandelsbetriebe, Ladengeschäfte und 
Märkte im Sinne der §§ 66 und 68 GewO, dass im Rah-
men der Click and Meet-Regelung des § 16 Absatz 1 
statt einer Kundin oder einem Kunden je 40 angefangene 
Quadratmeter Verkaufsfläche jeweils zwei Kundinnen und 
Kunden ohne vorherige Terminbuchung zulässig sind, so-
fern diese einen Test-, Impf- oder Genesenennachweis 
im Sinne des § 5 vorlegen.
Für alle oben genannten Einrichtungen gilt weiterhin die 
Maskenpflicht, die Pflicht zur Kontaktdatenübermittlung 
sowie die Einhaltung der Abstandsregeln. Der Zutritt zu 
Einrichtungen ist nur denjenigen Personen gestattet, die 
einen tagesaktuellen negativen COVID-19-Schnelltest vor-
legen können, geimpft oder genesen sind.

Begründung
Rechtsgrundlage für diese Bekanntmachung ist § 28 b 
Abs. 1 und 2 IfSG. Danach hat die nach Landesrecht 
zuständige Behörde den Tag bekanntzumachen, ab dem 
die Maßnahmen des § 28 b Abs. 1 IfSG (Bundesnot-
bremse) außer Kraft treten. Dies ist gem. § 28 b Abs. 
2 Satz 1 IfSG der übernächste Tag nach dem Tage an 
dem die 7- Tage-Inzidenz im Landkreis nach Inkrafttre-
ten der Maßnahmen des § 28 b Abs. 1 IfSG erstmals 
den Schwellenwert von 100 an fünf aufeinanderfolgenden 
Werktagen unterschritten hat. Maßgeblich sind die auf 
der Website des Robert-Koch-Instituts (https://www.rki.
de/inzidenzen) veröffentlichten 7-Tage-Inzidenzen.
Die nach Landesrecht zuständige Behörde ist gem. § 23 
Satz 1 der Verordnung der Landesregierung über infek-
tionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 
Coronavirus (Corona-VO) vom 13. Mai 2021 das zustän-
dige Gesundheitsamt.
Im Landkreis Tuttlingen liegt seit Dienstag, dem 01. Juni 
2021, der nach § 28 b Abs. 1 Satz 2 IfSG maßgebliche, 
auf der Internetseite des RKI ausgewiesene Wert der 
innerhalb der letzten 7 Tage festgestellten Neuinfektionen 
mit dem Virus SARS-CoV- 2 (Coronavirus) pro 100.000 
Einwohner (7-Tage-Inzidenz) unter 100. Am Donnerstag, 
den 27.05.2021, lag die 7-Tage-Inzidenz bei 89,5, am 
Freitag, den 28.05.2021, bei 95,9, am Samstag, den 
29.05.2021, bei 97,3, am Montag, den 31.05.2021, bei 
98,0 und am Dienstag, den 01.06.2021, bei 94,5.
Damit treten die Regelungen der Bundesnotbremse nach 
§ 28 a Abs. 1 IfSG am Donnerstag, den 03. Juni 2021, 
außer Kraft. Mit dem Tag des Außerkrafttretens der Maß-
nahmen des § 28 b Abs. 1 IfSG gelten die Regelungen 
der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg 
vom 13. Mai 2021 (CoronaVO) in der jeweils gültigen 
Fassung, insbesondere die Öffnungsstufe 1 gem. § 21 
Abs. 1 CoronaVO. Hierzu bedarf es keiner weiteren Fest-
stellung. Die Öffnungsstufe 1 gilt automatisch mit Außer-
krafttreten der Bundesnotbremse.
Die Bekanntgabe erfolgt gemäß § 41 Abs. 1 und 4 des 
Landesverwaltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) i. V. m. § 
1 Abs. 1 der Satzung des Landkreises Tuttlingen über 
die Form öffentlicher Bekanntmachungen vom 17.12.2020 
auf der Internetseite des Landratsamtes Tuttlingen (www.
landkreis-tuttlingen.de) unter der Rubrik Bekanntmachun-
gen.
Landratsamt Tuttlingen
Stefan Helbig
1. Landesbeamter

Die öffentliche Bekanntmachung erfolgt durch Anschlag 
an der Bekanntmachungstafel am Rathauseingang in der 
Zeit vom 04. Juni 2021 bis 14. Juni 2021 – je einschließ-
lich -. Auf diesen Anschlag wird hiermit hingewiesen.

 
Sommerferienbetreuung für 
Kinder (Vorschule bis Klasse 4)  
vom 23. August bis  
10. September 2021

Sehr geehrte Eltern,
bereits zum achten Mal bietet die Gemeinde Wehingen in 
Kooperation mit der Gemeinde Gosheim eine Sommer-
ferienbetreuung an. Neben den Kindern der (derzeitigen) 
Klassen 1 - 4 wird auch wieder Kindern im Vorschulalter 
(kommende Klasse 1) eine Teilnahmemöglichkeit wäh-
rend der letzten drei Ferienwochen (von Montag, den 23. 
August bis Freitag, den 10. September 2021), angeboten.
Die Betreuung erfolgt in den Räumen der “Schatzinsel“ 
(im Erdgeschoss des hinteren Schulgebäudes der Jura-
schule Gosheim, Gehrenstraße 16, in Gosheim).
Unser Team wird mit verschiedenen Aktivitäten in und 
außer Haus, für schöne und abwechslungsreiche Tage 
sorgen.

Wir bieten jeweils von Montag bis Freitag im Zeitraum 
von 7.15 Uhr bis 14.00 Uhr eine Betreuung, daher sollten 
die Kinder Verpflegung von zu Hause mitbringen (Geträn-
ke sind vorhanden).

Wichtig ist uns die Einhaltung der Kernzeit. Diese ist 
täglich von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr.
Kernzeit ist die Zeit, zu der alle angemeldeten Kinder 
anwesend sein sollten, so dass die Betreuungsgruppe 
gemeinsame Aktivitäten auch außerhalb der “Schatzinsel“ 
unternehmen kann.

Wir werden die geltenden Hygienebestimmungen um-
setzen. 
Stand heute werden Kinder und Mitarbeiter/-innen zwei-
mal pro Woche getestet. 
Die Einverständniserklärung für Grundschulkinder liegt 
über die Schule vor; 
Noch-Kindergartenkinder oder Grundschulkinder, die 
bisher ohne Einverständniserklärung waren, sollten die-
se bitte am ersten Betreuungstag mitbringen.

Sollten Sie ein Formular benötigen, bitte bei Herrn 
Brehm melden.
Pro Betreuungstag wird ein Unkostenbeitrag von 5,-- € 
erhoben.
Es besteht die Möglichkeit alle drei Wochen, einzelne 
Wochen, oder aber nur einzelne Tage zu buchen.
Anmeldeschluss ist Freitag, der 09. Juli 2021. 

Wir bitten um fristgerechte Abgabe des Anmeldeformu-
lars auf dem Rathaus Wehingen 
bei Frau Sprenger (Zi. 08) bzw. bei Herrn Häring (Zi. 06) !
Anmeldeformulare erhalten die Eltern von Grundschü-
lern von der Schule und über den Untis-Messenger der 
Schule.
Ansonsten von Herrn Brehm unter schulsozialarbeit.
brehm@gmx.de, oder über das Bürgermeisteramt Wehin-
gen unter info@wehingen.de. Es wird außerdem auf der 
Homepage der Gemeinde Wehingen (www.wehingen.de) 
zum Herunterladen bereitgestellt.

Für Fragen steht Ihnen Herr Brehm unter 0174/1742252 
oder schulsozialarbeit@brehm.gmx.de gerne zur Verfü-
gung.
Wir hoffen auf zahlreiche Anmeldungen und freuen uns 
auf schöne Tage.
Freundliche Grüße
i.A. Ingo Brehm, Schulsozialarbeiter
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Friedhof
Abstellen von Blumen an den Urnenstelen
Aus gegebenem Anlass weisen wir nochmals darauf hin, 
dass es nicht gestattet ist Blumen vor den Urnenstelen 
abzulegen. Die Bauhofmitarbeiter sind angehalten, die 
Blumen unverzüglich zu entfernen. Beim Erwerb einer Ur-
nenkammer wurde eindringlich darauf hingewiesen, dass 
es nicht gestattet ist Blumen abzulegen.

Wehingen vor 175 und 150 Jahren
Aus dem Gemeinderatsprotokoll von 1846 und 1871
02. Dezember 1846
vom Gemeinderat und Bürgerausschuß beschlossen:
1.   daß die Gemeinde 1 500 fl aufnehmen wolle zu An-

schaffung der Saatfrüchte und diese Saatfrüchte sol-
len unter diejenigen, welche Saatfrüchten bedürftig 
sind nach Proportion ihrer Felder ausgeteilt werden.

2.   Dies 1 500 fl wollen in 3 Zielen wieder heimbezahlt 
werden und zwar: auf Weihnachten 46 das erste Ziel 
und so auch 47 das 2te und auf 1848 das 3te und 
letzte Ziel samt Zins und jedesmal bezahlt werden.

3.   Zur Ausmessung solle ein Mann bestellt werden, der 
die Früchte nach der Bestimmung des Gemeinderats zu 
verteilen hat und ein ordentliches Ausmessungsregister 
von jedem anerkannt und der Ausweis über die gekauf-
ten Früchte dem Gemeinderat vorzulegen hat, und

4.   sind die durch diesen Fruchteinkauf und deren Ver-
teilung verursachten Kosten nach deren Dekontur auf 
diese Früchte zu separieren, auch haben die Empfän-
ger dieser Früchte den jährlich betreffenden Zins zu 
bezahlen und

5.   hat der zu dieser Sach bestellte Mann ein ordentli-
ches Einzugsregister zu führen und jedes Jahr das 
Ziel samt Zins einzuziehen und an den Kontitor abzu-
liefern, und seinerzeit ordentliche Rechnung hierüber 
abzulegen.

16. Juli 1871
Betriebskapital der Gemeindepflege auf 1 000 fl festge-
stellt. Gemeindepflege trägt vor, daß bei bestehenden 
Verhältnissen diese Summe nicht ausreicht, denn Steuer-, 
Holz-, Allmandzinse in Höhe von 3 200 fl werden erst 
gegen Ende des Jahres eingezahlt.
Holzerlös aus Gemeindewaldung in Höhe von 1 600 fl 
kann erst im Frühjahr verkauft werden.
Überlegung: Bürger zahlen die Steuer für 2 Jahre auf 
einmal.
Beschluß:
Erhöhung des Betriebskapitals der Gemeindepflege auf 
2 000 fl.

Foto: Gemeinde

Abfallbeseitigung

Biotonne   15. Juni 2021
Windeltonne  22. Juni2021
Restmülltonne 22. Juni 2021
Werttonne:  23. Juni 2021
Papiertonne  06. Juli 2021

Wertstoffhof mit Grünschnittannahmestelle 
in Wehingen-Harras
Es gelten folgende Öffnungszeiten:
Dienstag in der Zeit  von 15.00 Uhr – 19.00 Uhr
Donnerstag in der Zeit von 15.00 Uhr – 19.00 Uhr
Samstag in der Zeit  von 09.00 Uhr – 13.00 Uhr
Folgende Hinweise sind von allen Bürgern, die Grün-
schnitt bringen, zu beachten:
·  Die Besuche der Grünguthöfe sind auf das notwendi-

ge Minimum zu beschränken.
·  Kommen Sie maximal zu zweit. Das Personal des 

Landkreises kann Ihnen beim Entladen nicht helfen.
·  Die Anzahl der gleichzeitigen Anlieferer ist je nach 

Größe der Grünschnittsammelstelle begrenzt. Daher 
ist mit Wartezeiten zu rechnen.

·  Während der Wartezeit darf das Auto nicht verlassen 
werden.

·  Sollten sich Rückstaus bis auf befahrene Straßen bil-
den, liefern Sie zu einem späteren Zeitpunkt den 
Grünschnitt an.

·  Die Hygiene- und Abstandsregeln sind dringend ein-
zuhalten.

Freundlicher Gruß
Gerhard Reichegger, Bürgermeister

Jugendreferat
Wehingen

Jugendraum Wehingen 01
Jugendreferat Heuberg:
Gunther Roth,   Tel.: 0173 9840420 o.
Katharina Haas,  Tel.: 0173 9840464
E-Mail:    oja.heuberg@haus-nazareth-sig.de
JuRa Adresse:    Wörthstraße 31 (im Hallerareal, gegen-

über Kreuzstraße 5)
WICHTIGE INFO:
Die Jugendräume bleiben auf Grund der kritschen Coro-
na-Lage vorerst geschlossen!
Wir sind weiterhin für euch da! Meldet euch per Whats-
app, Instagram/Facebook oder Snapchat bei uns!
Gerne können wir uns zu einem Einzelgespräch im Ju-
gendbüro treffen - falls ihr Probleme/Sorgen habt oder 
einfach nur ein Ohr zum Zuhören braucht! Wir finden 
gemeinsam eine Lösung!
Bleibt gesund!
Bitte beachtet das im Jugendraum ausgeschilderte Hygi-
ene-Konzept, damit wir langfristig, sicher und vor allem 
gesund den Jugendraum nutzen können!
Hast du uns schon "geaddet"? 
Instagram: juref_heuberg
Facebook: Jugendreferat Heuberg
Snapchat: gunni_heuberg / JuRef Gunni
... ach übrigens: Wir suchen für unsere Außenstellen in 
Wellendingen und Schömberg noch FSJler für das Schul-
jahr 2021/2022! Melde dich! Start wäre der 1.9.2021!!!

 
 Foto: Gunther Roth HN

Öffentliche Bücherei im 
Bildungszentrum  
Gosheim-Wehingen

Die verschwundene Schwester

endlich ist Band 7 da – Lucinda Rileys letzter Band aus 
dieser Reihe:
Wer ist die geheimnisvolle verschwundene Schwester?
Sieben Sterne umfasst das Sternbild der Plejaden, und 
die Schwestern d'Aplièse tragen ihre Namen. Stets war 
ihre siebte Schwester aber ein Rätsel für sie, denn Mero-
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pe ist verschwunden, seit sie denken können. Eines 
Tages überbringt der Anwalt der Familie die verblüffende 
Nachricht, dass er eine Spur entdeckt hat: Ein Weingut 
in Neuseeland und die Zeichnung eines sternförmigen 
Rings weisen den Weg. Es beginnt eine Jagd quer über 
den Globus, denn Mary McDougal - die Frau, die als 
Einzige bestätigen kann, ob ihre Tochter Mary-Kate die 
verschwundene Schwester ist - befindet sich auf einer 
Weltreise. Während die Schwestern ihre Suche nach Neu-

seeland, Kanada, England, Frankreich und Irland führt, 
schlüpft ihnen Mary immer wieder durch die Finger. Und 
es scheint, als wolle sie unbedingt verhindern, gefunden 
zu werden ...
Die Leiterin der Bücherei im Bildungszentrum Gosheim - 
Wehingen, Veronika Catone
Vielleicht darf auch bald wieder geöffnet werden. Nähere 
Auskunft unter Tel. 51599

Katholische Kirchengemeinde St. Ulrich Wehingen
Pfarrer Ewald Ginter, Steinstr. 2, 78564 Wehingen, Tel. 7230

Diakon Giovanni Fascia, Gosheim, Tel. 1498 oder 0160 99821691

Pfr. i. R. Maurice Stephan, Lembergstr. 2, 78559 Gosheim, Tel. 912105

Pfarrbüro Gosheim
Lembergstr. 2
Sekretärin Isolde Reger
Tel. 1498, Fax: 51546
HeiligKreuz.Gosheim@drs.de
www.heiligkreuz-gosheim-drs.de

Öffnungszeiten:
Dienstag 14.00 - 17.30 Uhr
Mittwoch und 
Donnerstag 08.00 - 11.00 Uhr

Pfarrbüro Wehingen
Steinstr. 2
Sekretärin Isolde Reger
Tel. 7230, Fax 4967
StUlrich.Wehingen@drs.de
www.katholische-Kirche-Wehingen.de

Öffnungszeiten:
Montag  08.00 - 11.00 Uhr
Mittwoch 14.00 - 17.30 Uhr
Freitag  08.00 - 12.00 Uhr

Pfarrbüro Deilingen
Kirchstr. 1
Sekretärin Heidi Bernhard
Tel. 8133, Fax 51243
ChristiHimmelfahrt.Deilingen@drs.de
www.katholische-kirche-deilingen.de

 

Öffnungszeiten:
Montag  10.30 - 12.00 Uhr
  18:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch 10.00 - 11.00 Uhr
Donnerstag 08.00 - 10.00 Uhr

Gottesdienstordnung vom 12. - 20. Juni 2021

W E H I N G E N - Kirche: St. Ulrich
Sonntag, 13. Juni 2021
10.30 Uhr   Eucharistiefeier mit Taufe von Nora Rosa 

Narr
     (Wir gedenken: Pfr. Zimmermann, Schwester 

Maria Justina Häring)
Dienstag, 15. Juni 2021
7.30 Uhr  Schülermesse
Mittwoch, 16. Juni 2021
18.30 Uhr  Abendmesse

G O S H E I M - Kirche: Heilig Kreuz
Sonntag, 13. Juni 2021 - 11. Sonntag im Jahreskreis
9.00 Uhr  Eucharistiefeier
Montag, 14. Juni 2021
18.00 Uhr  Rosenkranz um den Frieden
Dienstag, 15. Juni 2021
18.00 Uhr  Rosenkranz um das Ende der Pandemie
Mittwoch, 16. Juni 2021
7.30 Uhr  Schülermesse
Donnerstag, 17. Juni 2021
18.30 Uhr  Abendmesse  

D E I L I N G E N - Kirche: Christi Himmelfahrt
Samstag, 12. Juni 2021
18.30 Uhr  Vorabendmesse
Dienstag, 15. Juni 2021
18.30 Uhr  Abendmesse in Delkhofen
Mittwoch, 16. Juni 2021
18.30 Uhr  Anbetung
Donnerstag, 17. Juni 2021
7.30 Uhr  Schülermesse

Vorschau:
Wehingen
Sonntag, 20. Juni 2021
9.00 Uhr  Eucharistiefeier
Gosheim
Samstag, 19. Juni 2021
18.30 Uhr  Vorabendmesse mit Taufe
Deilingen
Sonntag, 20. Juni 2021
10.30 Uhr  Eucharistiefeier

Den Beerdigungsdienst übernimmt
vom 07.06. - 13.06.2021 Pfr. Ewald Ginter
        Telefon 72320
vom 14.06. - 20.06.2021 Diakon Giovanni Fascia
        Telefon 1498 oder 
        0160-99821691
vom 21.06. - 27.06.2021 Pfr. i.R. Maurice Stephan
        Telefon 912105

Das Kollekten-Körbchen
wird aufgrund der Corona-Vorschriften nicht 
mehr durch die Kirchenbänke gereicht und 
steht nun am Eingang der Kirche.
Wir bitten Sie, es wohlwollend zu beachten.
Im Voraus schon herzlichen Dank.

Beichtgespräche
Leider sind Beichtgespräche im Beichtstuhl aufgrund der 
Corona-Bestimmungen nicht möglich. Falls Sie ein Ge-
spräch wünschen, können Sie sich gerne an Pfr. Ginter, 
Tel. 7230 oder Pfr. Stephan, Tel. 912105, wenden.

Fronleichnam

 
 Foto: ch
Glück mit dem Wetter hatte die Katholische Kirchenge-
meinde auch in diesem Jahr und so konnte die Gemein-
de Fronleichnam im Freien feiern.
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Mit Sonnenschein und guter Laune wurde ein kleiner 
Fronleichnams-Altar auf dem Parkplatz des Altenheims 
St. Ulrich aufgebaut. Pfarrer Stephan konnte dort einige 
Mitfeiernde und die Bewohner des Heims begrüßen. Da 
der Gottesdienst im Freien war, durfte ein Teil des Kir-
chenchors die heilige Messe musikalisch begleiten. Coro-
nabedingt ohne Prozession konnte so doch der Fron-
leichnamstag würdig gefeiert werden.

Geben-und-Nehmen-Korb in der Kirche
Tafelladen bittet weiterhin um Unterstützung 
und Spenden
Die Corona-Krise trifft uns alle, am stärksten 
aber die Schwächeren und Bedürftigen in un-

serer Gesellschaft. Deshalb sind gerade auch die Tafellä-
den in dieser Zeit besonders nachgefragt. Auf der anderen 
Seite erhalten sie gerade jetzt, aufgrund der erhöhten 
Nachfrage bei den Grundnahrungsmitteln, viel weniger 
Spenden aus den Supermärkten und Discountern. Auch in 
unserer Kirche ist das Spendenaufkommen an Nahrungs-
mitteln wegen dem Ausfall der Gottesdienste spürbar zu-
rückgegangen. Aus diesem Grund hat der Tafelladen Tros-
singen uns gebeten, an den Geben-und-Nehmen-Korb zu 
erinnern. Er wird weiterhin jede Woche geleert. Und jede 
Spende und jede Unterstützung wird dringend gebraucht. 
Es ist eine schwere Zeit für uns alle, aber bitte helfen Sie 
mit Ihrer Spende mit, gerade jetzt die Schwachen und 
Hilfsbedürftigen nicht zu vergessen.  
Die Spenden aus dem „Geben-und-Nehmen-Korb“ in der 
Kirche werden zukünftig immer am Donnerstagmittag 
vom Tafelladen Trossingen abgeholt. Sollten Sie verderbli-
che Lebensmittel wie frische Milch, Joghurt etc. spenden 
wollen, bitten wir Sie diese erst am Mittwochabend oder 
donnerstagfrüh in der Kirche abzulegen, damit die Waren 
auch in einwandfreiem Zustand im Tafelladen abgegeben 
werden können. Herzlichen Dank für Ihre Gaben!
Ewald Ginter, Pfarrer

Wir nutzen auch die Luca-App
Zur Vereinfachung der Teilnehmerregistrierung bei den Got-
tesdiensten und zur Erleichterung der Arbeit der Ordner 
nutzen wir in unseren Kirchengemeinden die Luca-App.  
Sie ist eine digitale Form um Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer bei Veranstaltungen, also auch bei Gottesdiensten, zu 
registrieren und wenn notwendig, die Kontaktverfolgung zu 
erleichtern. Dabei werden höchste Datenschutzanforderun-
gen eingehalten, da die Daten nur im Ernstfall und aus-
schließlich vom Gesundheitsamt ausgelesen werden können. 
Wer die Luca-App nutzt, dessen Name und Kontaktdaten 
müssen nicht mehr auf Listen eingetragen werden.
Zur Nutzung der Luca-App benötigen Sie ein Smartpho-
ne mit der darauf installierten App. Sie erhalten diese 
in den üblichen App-Stores. Das Herunterladen und die 
Nutzung sind absolut kostenlos.
Sie nutzen die Luca-App im Gottesdienst, indem Sie mit 
Ihrem Smartphone mit der installierten Luca-App den 
QR-Code am Eingang der Kirche scannen – das war’s!
Selbstverständlich können Sie sich aber auch weiterhin 
wie bisher beim Kircheneingang registrieren lassen – am 
besten, indem Sie einen Zettel mit Ihrem Namen und 
Ihren Kontaktdaten mitbringen.
Bitte bringen Sie zum Gottesdienst wieder eine Anmel-
dung mit, eine vorherige Anmeldung im Pfarrbüro ist 
nicht erforderlich.
...........................................................................................

Name / Vorname

...............................................................................................

Anschrift

...............................................................................................

Telefon und / oder E-Mail

...............................................................................................

antenne 1 Neckarburg Rock & Pop - die Kirche
UKW Blumberg 87.9, Rottweil 93.1, Schwarzwald-Baar 
102.0, Schramberg 103.7, Oberndorf 104.6, Tuttlingen 
107.6 und im Kabel App, Internetradio und Infos:
www.antenne1-neckarburg.de
Mit erfrischenden Gedanken und aktuellen News beglei-
ten Sie die Kirchen der Region durch den Tag:
"Moment mal"
Einen Moment zum Nachdenken und Auftanken täglich 
gegen 9.15 Uhr und 13.15 Uhr
"Typisch himmlisch - Kirche am Sonntagmorgen"
mit interessanten Gästen, News und frischer Musik sonn- 
und feiertags
13.06.   „Rottweiler Kleinigkeiten“ mit der Autorin Stefa-

nie Siegmeier
20.06.   „Ein spiritueller Radweg, - der Meinradweg von 

Rottenburg nach Einsiedeln“
27.06.   „Erinnerung und Gedenken: Rottweil im Zeichen 

des Nationalsozialismus“ - ein Filmprojekt von 
Jonathan Arnold und David Butschek

Hans-Peter Mattes
Kirchlicher Rundfunkbeauftragter

Foto: pb

Zum Nachdenken
Die 7 besten Ärzte:
Die Sonne,
die frische Luft,
die körperliche Betätigung,
das Wasser,
die Liebe,
die Erholung
das Lachen

 

Gemeinde
Reichenbach

Amtliche Nachrichten

Corona-Aktuell
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
tagesaktuelle Informationen erhalten Sie auf der Website 
des Landkreises Tuttlingen 
https://www.landkreis-tuttlingen.de.
Dort finden Sie neben der aktuell gültigen Corona-Verord-
nung des Landes Baden-Württemberg die tagesgenaue 
Übersichtskarte und Entwicklung der Coronazahlen im 
Landkreis Tuttlingen sowie die Öffnungszeiten der kom-
munalen Testzentren im Kreis.
Alle aktuellen Corona-Verordnungen finden Sie auch auf 
der Homepage des Landes Baden-Württemberg unter 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-
infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/.
Aufgrund der geltenden Corona-Schutzbestimmungen 
ist es weiterhin zwingend notwendig, dass Sie vor Ihrem 
Besuch im Rathaus einen Termin vereinbaren. 

Sprechstunden des Bürgermeisters
Für Sie habe ich am Dienstag, 22. Juni 2021 in der Zeit 
von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr meine nächste Sprechstun-
de im Rathaus eingeplant. Bitte vereinbaren Sie vorab 
einen Termin.
Bei Gesprächsbedarf können Sie mich wie folgt erreichen
im Rathaus:  07429/91177
Mobil:    0170 6442203
E-Mail:   hans.marquart@reichenbach-heuberg.de
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Dienststunden 
Montag bis Donnerstag: von 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr
Donnerstagnachmittag: von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Wir bitten um Beachtung:
Aufgrund der geltenden Corona-Schutzbestimmungen ist 
es weiterhin zwingend notwendig, dass Sie zuerst Kon-
takt per Telefon oder E-Mail mit uns aufnehmen und bei 
Bedarf einen Termin vereinbaren.
Sie erreichen uns unter:
Telefon:  07429/91177
E-Mail:  info@reichenbach-heuberg.de

Aus der letzten Sitzung des Gemeinderats 
wird berichtet
Auch diese Gemeinderatssitzung wurde mit einem kur-
zen Sachstandsbericht von Bürgermeister Hans Mar-
quart zur aktuellen Corona-Lage eröffnet. Dabei zeigte 
er sich erfreut, dass die Inzidenz im Landkreis Tuttlingen 
am fünften Tag in Folge unter 100 liegt und somit die 
Bundesnotbremse am 03.06.2021 außer Kraft tritt. Auch 
hat der Kindergarten in Egesheim wieder den Regel-
betrieb aufgenommen. Auf eine Testung wird auf Basis 
des Hausrechts nicht verzichtet. Die Kinder, welche mit 
dem Kindergartenbus in den Kindergarten fahren, können 
vor der Abfahrt des Kindergartenbusses im Bürgerraum 
getestet werden bzw. Eltern, die ihre Kinder zu Hause 
testen, müssen eine entsprechende Bescheinigung vor-
legen. Der Schulbetrieb wird nach den Pfingstferien mit 
dem Präsenzunterricht bzw. Wechselunterricht starten. 
Die Eltern werden von beiden Einrichtungen entspre-
chend unterrichtet.

Anfrage Gemeinde Wehingen – vorübergehende Anliefe-
rung von Erdaushub
Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte der Vorsitzende 
Herrn Bürgermeister Gerhard Reichegger aus Wehingen. 
Bürgermeister Reichegger erläuterte dem Gremium die 
bereits schriftlich vorliegende Anfrage einer vorüberge-
henden Anlieferung von Erdaushub aus Wehingen auf die 
Erddeponie der Gemeinde Reichenbach. Auf Grund der 
Erdbewegungen aus dem Bau der Teilumgehung L433 
kann die Gemeinde Reichenbach nur begrenzt Erdaus-
hub von Wehingen annehmen. Gemeinsam wurden ver-
schiedene Parameter besprochen, die die Grundlage für 
die zu treffende Vereinbarung zwischen den Gemeinden 
bilden. Der Bürgermeister der Gemeinde Wehingen, Ger-
hard Reichegger, bedankte sich abschließend für den 
konstruktiven Dialog.

Sachstandsbericht zu verschiedenen Baumaßnahmen
Ergänzend zu seinen Ausführungen aus der letzten Sit-
zung berichtet Fronmeister Reiner Quarleiter von den 
zügig voranschreitenden Arbeiten. Leider bereitet der 
Bauuntergrund beim Bau der Teilumgehung L433 Pro-
bleme, so dass hier weitergehenden Maßnahmen zur 
Verbesserung der Untergrundbeschaffenheit der Straße 
erforderlich sind.
Die Abbrucharbeiten der Fa. CK kommen gut voran. Die 
Abbrucharbeiten an der Neue Straße dürften in Kürze 
beendet sein. Danach soll der Schuppen in der Bahn-
hofstraße abgebrochen werden, bevor der Bagger in die 
Hauptstraße 11 umsetzt. Bürgermeister Hans Marquart 
bedankte sich bei Fronmeister Quarleiter für seinen Be-
richt und insbesonders für sein Engagement bei den 
aktuellen Bauprojekten.

Grundstücksangelegenheiten
Im Zusammenhang mit dem Bau der Teilumgehung L433 
werden für die Einmündung aus der Kirchstraße in die 
L433 Flächen des Flst. 249 (Kirchstraße 10) benötigt. 
Im Gegenzug benötigt der Eigentümer dieses Flurstücks 
Pkw-Stellflächen für seine Mieter. Hierzu wurde mit dem 
Eigentümer ein flächengleicher Tausch vereinbart.

Private Bauvorhaben
Einem Bauvorhaben auf dem Grundstück Flst. 1167 zum 
Bau einer Garage mit Carport und Lager wurde das Ein-
vernehmen der Gemeinde erteilt.

Bekanntgabe nichtöffentlicher Beschlüsse
Der Gemeinderat hat in seiner nichtöffentlichen Sitzung 
am 03. Mai 2021 folgende Beschlüsse gefasst:
1. die Neuvermietung der Wohnungen Nr. 1 und Nr. 2 in 
der Bogenäckerstraße 6
2. Die Verwaltung wird beauftragt, das Grundstück Bahn-
hofstr. 23 (Flst. 141/9) mit dem sich darauf befindlichen 
Schuppen zu erwerben.

Verschiedenes
Für das Förderprogram des Landes Baden-Württemberg 
„DigitalPakt Schule“ wird die Verwaltung einen Förderan-
trag stellen. Der hierzu erforderliche Medienentwicklungs-
plan ist in Bearbeitung. Es sollen 16 iPads für Schüler, 
4 iPads für Lehrkräfte sowie weitere Zusatzgeräte ange-
schafft werden.

Abfallbeseitigung
Biotonne:   15. Juni 2021
Papiertonne:  15. Juni 2021
Windeltonne:  15. Juni 2021
Werttonne:  23. Juni 2021
Restmülltonne:  29. Juni 2021

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes in 
Wehingen-Harras
Es gelten folgende Öffnungszeiten:
Dienstag   in der Zeit von 15.00 Uhr – 19.00 Uhr
Donnerstag  in der Zeit von 15.00 Uhr – 19.00 Uhr
Samstag   in der Zeit von 09.00 Uhr – 13.00 Uhr
Folgende Hinweise sind von allen Bürgern, die Grün-
schnitt bringen, zu beachten:
·  Die Besuche der Grünguthöfe sind auf das notwendi-

ge Minimum zu beschränken.
·  Kommen Sie maximal zu zweit. Das Personal des 

Landkreises kann Ihnen beim Entladen nicht helfen.
·  Die Anzahl der gleichzeitigen Anlieferer ist je nach 

Größe der Grünschnittsammelstelle begrenzt. Daher 
ist mit Wartezeiten zu rechnen.

·  Während der Wartezeit darf das Auto nicht verlassen 
werden.

·  Sollten sich Rückstaus bis auf befahrene Straßen bil-
den, liefern Sie zu einem späteren Zeitpunkt den 
Grünschnitt an.

·  Die Hygiene- und Abstandsregeln sind dringend ein-
zuhalten.

Freundliche Grüße
Ihr Bürgermeister Hans Marquart

Vereinsmitteilungen

FC "Rotweiß" Reichenbach
am Heuberg 1938 e.V.

Wir suchen Dich!
Für den Sportplatzbau und Jugendarbeit sucht der FC 
Rot-Weiss Reichenbach noch fleißige Helfer.
Du suchst nach einer Möglichkeit, dich für den lokalen 
Sport zu engagieren oder deinen Teil zur sportlichen 
Jugendförderung beizutragen? Möchtest dabei mithelfen, 
dass Reichenbach einen neuen, ortsnahen Sportplatz für 
Jung und Alt bekommt?
Beim FC Rot-Weiss Reichenbach und dem geplanten 
Förderverein suchen wir laufend ehrenamtliche Helfer, die 
sich für die unterschiedlichen Bereiche im Verein aktiv 
einsetzen möchten.



MittEilUnGSblatt  der Gemeinden Wehingen, Reichenbach a.H., Egesheim · 10. Juni 2021 · nr. 23    |   9

Ob jung oder alt, viel oder wenig Zeit spielt dabei über-
haupt keine Rolle. Die Aufgaben bei uns im Verein sind 
vielfältig: die technische und organisatorische Unterstüt-
zung im Sportplatzbau, die Organisation und Betreuung 
unserer möglichen Sponsoren, die Betreuung unserer Ju-
gend im Verein, das Arbeiten draußen beim Projektstart 
oder die anschließende Pflege unseres Rasens – es gibt 
immer etwas zu tun.
Also, meldet euch.... Gemeinsam ist immer einfacher als 
alleine.
Bitte wendet euch bei Interesse und für Rückfragen an 
einen unser Ausschussmitglieder oder direkt an unsere 
Vorstände Benjamin Volz (Tel.: 0176 80605417), Andreas 
Marquart (0151 59833601), Tobias Hermle 
(0172 6309783), Michél Flad (0173 2114811)

Vesperabend 
Vesperlieferung am Samstag, den 26.06.2021
Samstagabend und Lust auf eine leckere Vesperplat-
te, dann seid Ihr bei uns genau richtig. Wir, der FCR, 
möchten euch am 26.06.2021 ein leckeres Abendessen 
vorbeibringen und haben uns überlegt, dass wir eine 
Auswahl an köstlicher Wurst und Käse zu Euch nach 
Hause bringen. Gerne bringen wir Euch auch ein pas-
sendes, kaltes Bier damit Ihr beim Vespern auch etwas 
Gutes zu trinken habt.
Wenn wir Euer Interesse geweckt haben, dann füllt ein-
fach das untenstehende Formular aus.
Ihr könnt aus 3 verschiedenen Varianten auswählen und 
eintragen wieviel Portionen Ihr bestellen möchtet.
Das Essen wird am Samstag, den 26.06.2021 ab 17:00 
Uhr nur in Reichenbach ausgeliefert.
Wir bitten Euch, das Formular ausgefüllt bis zum Diens-
tag, den 22.06.21 in den Briefkasten des Sportheim ein-
zuwerfen. Die Bestellung kann auch bei Albert Wohlfahrt 
unter 07429-2575 oder per E-Mail an 
albursa@freenet.de aufgegeben werden.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Anzahl ___ Wurst Platte (mit Brot)  8,50 €

Anzahl ___ Käse Platte (mit Bort)  8,50 €

Anzahl ___ Gemischte Platte (mit Brot)  8,50 €

Anzahl ___ Bier (Hefeweizen/Pils/Zwickel/Helles) 1,50 €

Name und Adresse:

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Vergesst bitte nicht Eure Adresse einzutragen, damit wir 
das Essen auch an die richtige Adresse liefern können
Auf Eure Bestellung freut sich der FC Rot-Weiß Reichen-
bach!

Gemeinsame 
Kirchliche Nachrichten

Katholische Kirchengemeinde
"St. Nikolaus" Reichenbach und
Mariae Himmelfahrt Egesheim

Mitteilungen der Seelsorgeeinheit Oberer Heuberg
Böttingen, Bubsheim, Egesheim, Königsheim, Mahlstet-
ten, Reichenbach

Pfarrbüro Böttingen (für die ganze Seelsorgeeinheit):
Pfarrgässle 2, Tel. 2385, Fax 910 161, 
E-Mail: KathPfarrbuero.Boettingen@drs.de 
besetzt durch Roswitha Grimm
dienstags  von 16 bis 18 Uhr und 
mittwochs  von 9 bis 11 Uhr

Pastoralteam:
P. Ankit Chaudhary, Tel. 07424/95835-26, Fax -29, 
E-Mail: cmfankit@gmail.com
Gemeindereferentin Sylvia Straub, Tel. 07429/3348, 
E-Mail: sylvia.straub@drs.de
P. Amedeus Tarimo, Tel. 07429/2385, 
E-Mail: amedeus.tarimo@drs.de 
www.kse-oberer-heuberg.de

Die Barmherzigkeit Gottes
ist wie der Himmel
der stets über uns fest bleibt.
Unter diesem Dach
sind wir sicher,
wo auch immer wir sind.
Martin Luther

Unsere Kirchlichen Mitteilungen in der SE Oberer Heu-
berg für die Kirchengemeinde St. Nikolaus Reichenbach 
und Mariä Himmelfahrt Egesheim
von Donnerstag, 10.06. bis Sonntag, 20.06.2021

Gottesdienstordnung in der SE Oberer Heuberg
Die bekannten, gesetzlich vorgeschriebenen Corona-Maß-
nahmen und Hygieneverordnungen gelten nach wie vor.
Während des gesamten Aufenthaltes im Kirchenraum 
und vor dem Kirchengebäude besteht Maskenpflicht (OP- 
oder FFP2-Maske).

Donnerstag, 10.06.2021 
in Kö:  18.30 Uhr  Eucharistiefeier
Freitag, 11.06.2021 – Heiligstes Herz Jesu
in Rei: 18.30 Uhr  Eucharistiefeier 
Samstag, 12.06.2021
in Rei: 11.00 Uhr Tauffeier von Matteo Cabaj
in Ma:  18.30 Uhr  Eucharistiefeier
in Eg:  18.30 Uhr  Eucharistiefeier
Sonntag, 13.06.2021 – 11. Sonntag im Jahreskreis
in Bö:  08.30 Uhr   Eucharistiefeier – Silberner Sonntag, 

Kollekte für die Kirchenrenovierung
in Bu:  08.30 Uhr  Eucharistiefeier
in Kö:  10.00 Uhr  Eucharistiefeier
in Rei: 10.00 Uhr  Eucharistiefeier 
Dienstag, 15.06.2021
in Bö:  18.30 Uhr  Eucharistiefeier
in Bu:  18.30 Uhr  Eucharistiefeier
Mittwoch, 16.06.2021
in Ma:  10.00 Uhr  Eucharistiefeier 
in Eg:  10.00 Uhr   Eucharistiefeier (für verstorbene 

Angehörige und arme Seelen)
Donnerstag, 17.06.2021 
in Kö:  18.30 Uhr  Eucharistiefeier
Freitag, 18.06.2021
in Rei: 18.30 Uhr  Eucharistiefeier 
Samstag, 19.06.2021
in Bö:  14.00 Uhr   Hochzeit von Ronja Bihl und Maximi-

lian Steyer
in Eg:  18.30 Uhr   Eucharistiefeier (für † Monika und 

Gallus Stier und verstorbene Ange-
hörige)

in Bö:  18.30 Uhr  Eucharistiefeier
Sonntag, 20.06.2021 – 12. Sonntag im Jahreskreis
in Bu:  10.00 Uhr   Seelsorgeeinheitsgottesdienst auf 

dem Kirchberg bei Bubsheim, Zu-
fahrt / Zugang ausschließlich vom 
Ortsausgang Richtung Böttingen her

Beerdigungsdienst
07.06. bis 19.06.:  Pater Amedeus Tarimo (Tel. 2385)
21.06. bis 26.06.:  Gemeindereferentin Sylvia Straub 
      (Tel. 3348, privat 916 1281)
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Beichtgelegenheit
… nach persönlicher Vereinbarung mit Pater Ankit oder 
Pater Amedeus.

Rosenkranz
In Egesheim:   Mittwoch 18.00 Uhr
In Reichenbach:  Montag 18.30 Uhr

Fronleichnam
Anders – und auch schön: Herzlichen Dank an alle, 
die an der Vorbereitung und Durchführung der Fron-
leichnamsgottesdienste an den unterschiedlichsten Stel-
len mitgewirkt haben. Auch wenn keine Prozessionen 
möglich waren, wurde die Tradition der Blumenteppiche 
auf vielfältige und kreative Weise aufgegriffen und wir 
konnten sehr schöne und festliche Gottesdienste feiern.

Seelsorgeeinheitsgottesdienst auf dem Kirchberg bei 
Bubsheim
Wir feiern am Sonntag, 20.06.2021 um 10 Uhr unseren 
jährlichen Seelsorgeeinheitsgottesdienst in Bubsheim auf 
dem Kirchberg (beim Sportplatz). Der Gottesdienst fin-
det bei jeder Witterung im Freien statt. Wir bitten die 
Mitfeiernden, frühzeitig zu kommen. Wir verzichten auf 
eine vorherige Anmeldung, müssen aber die Anwesenden 
erfassen. Dafür reicht es, einem Zettel mit Namen, Te-
lefonnummer und Adresse mitzubringen oder vor Ort an 
den Stehtischen auszufüllen. 
Der Zugang bzw. die Zufahrt ist aufgrund der Corona-
Bestimmungen ausschließlich aus Richtung Ortsausgang 
Böttingen/Sportheim (nicht vom Friedhof her) möglich.
Bringen Sie bitte eine eigene Sitzgelegenheit sowie ei-
nen Mund-Nasen-Schutz und ein Gotteslob mit (einge-
schränkter Gemeindegesang mit Maske ist voraussicht-
lich möglich) und achten Sie auf den Mindestabstand 
sowie auf die Anweisungen der Ordner.
Wir laden herzlich zur Mitfeier des Gottesdienstes ein 
und freuen uns, dass so eine Feier wieder möglich ist!

Gemeinde
Egesheim

Amtliche Nachrichten

Corona-Aktuell
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
tagesaktuelle Informationen erhalten Sie auf der Website 
des Landkreises Tuttlingen, https://www.landkreis-tuttlin-
gen.de.
Dort finden Sie neben der aktuell gültigen Corona-Verord-
nung des Landes Baden-Württemberg die tagesgenaue 
Übersichtskarte und Entwicklung der Coronazahlen im 
Landkreis Tuttlingen sowie die Öffnungszeiten der kom-
munalen Testzentren im Kreis.
Alle aktuellen Corona-Verordnungen finden Sie auch auf 
der Homepage des Landes Baden-Württemberg unter 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-
infos-zu-corona/uebersicht-corona-verordnungen/.
Aufgrund der geltenden Corona-Schutzbestimmungen 
ist es weiterhin zwingend notwendig, dass Sie vor Ihrem 
Besuch im Rathaus einen Termin vereinbaren. 

Sprechstunden des Bürgermeisters
Für Sie habe ich am Donnerstag, 24. Juni 2021 in der 
Zeit von 11.00 Uhr bis 12.00 Uhr meine nächste Sprech-
stunde im Rathaus eingeplant. Bitte vereinbaren Sie vor-
ab einen Termin.
Bei Gesprächsbedarf können Sie mich wie folgt errei-
chen:

im Rathaus: 07429/931080
Mobil:   0170 6442203
E-Mail:  hans.marquart@egesheim.de

Dienststunden
Montag bis Donnerstag: von 08.30 Uhr bis 11.30 Uhr
Montagnachmittag:   von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr
Wir bitten um Beachtung:
Aufgrund der geltenden Corona-Schutzbestimmungen ist 
es zwingend notwendig, dass Sie zuerst Kontakt per 
Telefon oder E-Mail mit uns aufnehmen und bei Bedarf 
einen Termin vereinbaren.
Sie erreichen uns unter:
Telefon:  07429/931080
E-Mail:  info@egesheim.de

Einladung zur nächsten öffentlichen Sitzung 
des Gemeinderates am Donnerstag, 24. Juni 
2021 um 19.00 Uhr, in der Gemeindehalle, 
Brühlstr. 3 
Am Donnerstag, 24. Juni, findet um 19.00 Uhr in der Ge-
meindehalle, Brühlstr. 3, die nächste öffentliche Sitzung 
des Gemeinderats statt. Die Tagesordnung wird noch be-
kannt gegeben. Bitte merken Sie sich diesen Termin vor.

Kronenbrunnen neu bepflanzt
Nachdem Frau Margot Reiser sich in den letzten 25 Jah-
ren liebevoll um den Blumenschmuck am Kronenbrunnen 
gekümmert hatte, hat sie diese Aufgabe nun in jüngere 
Hände übergeben.
Im Namen der Gemeinde Egesheim bedanke ich mich 
bei Frau Margot Reiser für ihr langjähriges Engagement.
Erstmalig hat sich nun Frau Ulrike Sieger der Bepflan-
zung des Kronenbrunnes angenommen, sodass wir uns 
auch zukünftig daran erfreuen können.

Kronenbrunnen Foto: Gemeinde Egesheim

Wir weisen darauf hin, dass das Wasser aus dem Kro-
nenbrunnen nicht als Trinkwasser geeignet ist, da hierbei 
auch ein leichtes Algizid zur Verwendung kommt, um 
Algenbefall/Bakterienbelastung im Brunnen zu vermeiden. 

Abfallbeseitigung
Biotonne:   15. Juni 2021
Windeltonne:  15. Juni 2021
Werttonne:  23. Juni 2021
Restmülltonne: 29. Juni 2021

Öffnungszeiten des Wertstoffhofes  
in Wehingen-Harras
Es gelten folgende Öffnungszeiten:
Dienstag   in der Zeit von 15.00 Uhr – 19.00 Uhr
Donnerstag  in der Zeit von 15.00 Uhr – 19.00 Uhr
Samstag   in der Zeit von 09.00 Uhr – 13.00 Uhr



MittEilUnGSblatt  der Gemeinden Wehingen, Reichenbach a.H., Egesheim · 10. Juni 2021 · nr. 23    |   11

Folgende Hinweise sind von allen Bürgern, die Grün-
schnitt bringen, zu beachten:
·  Die Besuche der Grünguthöfe sind auf das notwendi-

ge Minimum zu beschränken.
·  Kommen Sie maximal zu zweit. Das Personal des 

Landkreises kann Ihnen beim Entladen nicht helfen.
·  Die Anzahl der gleichzeitigen Anlieferer ist je nach 

Größe der Grünschnittsammelstelle begrenzt. Daher 
ist mit Wartezeiten zu rechnen.

·  Während der Wartezeit darf das Auto nicht verlassen 
werden.

·  Sollten sich Rückstaus bis auf befahrene Straßen bil-
den, liefern Sie zu einem späteren Zeitpunkt den 
Grünschnitt an.

·  Die Hygiene- und Abstandsregeln sind dringend ein-
zuhalten.

Öffnungszeiten  
der Grünschnittannahmestelle
Die Grünschnittannahmestelle auf dem Hallenhof ist an 
jedem 1. und 3. Samstag in der Zeit von 09.00 Uhr bis 
09.45 Uhr geöffnet.
Freundliche Grüße
Ihr Bürgermeister Hans Marquart

Vereinsmitteilungen

Ski-Club Egesheim

Feierabend-Lieferservice
Liebe Egesheimer,
wir feuen uns euch am Samstag, 26.06.2021 einen „Fei-
erabend-Lieferservice“ anbieten zu können. Nach geta-
ner Arbeit mit einem gut bürgerlichen Essen und einem 
kühlen Bier oder Weinschorle den Tag ausklingen zu 
lassen, das wär doch was...
Ihr könnt bis spätestens Donnerstag, 17.06.2021 mit un-
ten stehendem Formular wie folgt bestellen:
Briefkasteneinwurf bei Siegfried Stier, Bärastraße 16
Briefkasteneinwurf bei Christine Keller, Bergstraße 19
WhatsApp unter 0176 23453043
Die Lieferung erfolgt unter Einhaltung der aktuell gültigen 
Corona-Hygieneregeln.
Wir freuen uns auf eure Bestellungen und wünschen ei-
nen guten Appetit.
Euer Ski-Club Egesheim

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Name: ______________________________________________

Anschrift: ___________________________________________

Zeitfenster

O 16:30 - 17:00 Uhr   O 17:30 - 18:00 Uhr

O 17:00 - 17:30 Uhr   O 18:00 - 18:30 Uhr

Anzahl

_ _ _ _ Rindergulasch mit Knödel  12,50 €

_ _ _ _  Geschmelzte Maultaschen 

   mit Bratensoße und Kartoffelsalat  10,50 €

_ _ _ _ Knödel mit Bratensoße  3,50 €

_ _ _ _ Kartoffelsalat  3,50 €

Getränke

_ _ _ _ 0,5 l Hacker Pschorr Helles  2,50 €

_ _ _ _ 0,5 l Hacker Pschorr Hefe-Weizen  2,50 €

_ _ _ _ 0,33 l Schorlefranz (weiß-sauer)  3,50 €

_ _ _ _ 0,33 l Schorlefranzi (rosé-sauer)  3,50 €

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sonstiges

Viel Erfolg bei der Abschlussprüfung

Kultusministerium Baden-Württemberg
Hauptschul-, Werkrealschul- und Realschulabschluss-
prüfungen 2021 starten
Kultusministerin Theresa Schopper: „Ich wünsche allen 
Prüflingen von Herzen gutes Gelingen und viel Erfolg.“
Am Dienstag (8. Juni 2021) beginnen in Baden-Württem-
berg mit dem Fach Deutsch die diesjährigen schriftlichen 
Haupt-, Werkreal- und Realschul-Abschlussprüfungen. 
Etwa 44.000 Schülerinnen und Schüler nehmen an der 
Realschulabschlussprüfung teil, die an Real- und Ge-
meinschaftsschulen sowie an SBBZ mit dem Bildungs-
gang Realschule, an Waldorf- und an Abendrealschulen 
abgelegt wird. Ungefähr 6.000 Prüflinge stehen vor ihrer 
Werkrealschulabschlussprüfung. Diese wird an Werkreal-
schulen sowie an SBBZ mit dem Bildungsgang Werkre-
alschule abgelegt. Und etwa 23.000 Schülerinnen und 
Schüler starten in ihre Hauptschulabschlussprüfung an 
Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen so-
wie an Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs-
zentren mit dem Bildungsgang Hauptschule.
„Die Abschlussprüfungen finden in diesem Jahr erneut 
unter besonderen Voraussetzungen statt. Die Kultusver-
waltung hat aber wieder alles, was möglich war, dafür 
getan, um faire Prüfungsbedingungen zu gewährleisten. 
Unter anderem sollen die Lehrerinnen und Lehrer die 
Bewertung der Prüfungsleistungen mit besonderem päda-
gogischem Augenmaß vornehmen“, sagt Kultusministerin 
Theresa Schopper und ergänzt in Richtung der Prüflinge: 
„Sie stehen nun vor einem großen und wichtigen Schritt 
in Ihrem Leben. Dabei wünsche ich Ihnen von Herzen 
alles Gute. Viel Erfolg und gutes Gelingen für Ihre Ab-
schlussprüfungen.“

Impressum
Herausgeber: Gemeindeverwaltung Wehingen, Reichen-
bach a.H. und Egesheim.
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt und alle sonstigen 
Verlautbarungen der Gemeindverwaltungen Wehingen, 
Reichenbach und Egesheim sind die Bürgermeisterämter.
Verantwortlich für „Was sonst noch interessiert“ und 
den Anzeigenteil: Klaus Nussbaum, NUSSBAUM  
MEDIEN Rottweil GmbH & Co. KG, Durschstr. 70, 
78628 Rottweil, Tel. 0741 5340-0, Fax 07033 3204928, 
Homepage: www.nussbaum-medien.de
Einzelversand nur gegen Bezahlung der vierteljährlich 
zu entrichtenden Abonnementgebühr.
Bezugsgebühr halbjährlich € 18,35. Das Mitteilungsblatt 
erscheint i. d. R. wöchentlich am Donnerstag (an Feier-
tagen am vorhergehenden Werktag), mindestens 46 Aus-
gaben pro Jahr.
Vertrieb (Abonnement und Zustellung): G.S. Vertriebs 
GmbH, Josef-Beyerle-Straße 2, 71263 Weil der Stadt, 
Tel. 07033 6924-0, E-Mail: info@gsvertrieb.de, Internet: 
www.gsvertrieb.de
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Neue Realschulabschlussprüfung
Im vergangenen Schuljahr haben die Prüflinge der 
Haupt-, Werkreal-, Real- und Gemeinschaftsschulen so-
wie der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungs-
zentren (SBBZ) mit dem entsprechenden Bildungsgang 
erstmals die neue Hauptschulabschlussprüfung abgelegt. 
In diesem Schuljahr folgt an allen Werkrealschulen die 
neue Werkrealschulabschlussprüfung sowie an allen Real-
schulen, Gemeinschaftsschulen und SBBZ mit Bildungs-
gang Realschule die neue Realschulabschlussprüfung. 
Die organisatorischen Prüfungsabläufe sind für alle drei 
Abschlüsse identisch und stellen damit einen über die 
Schularten hinweg klar geregelten Ablauf sicher. Grundla-
ge für die Arbeit an den Schulen und für die jeweiligen 
Abschlussprüfungen sind die Standards des gemeinsa-
men Bildungsplans 2016 der Sekundarstufe I.
Die Kultusverwaltung hatte die Abschlussprüfungen in 
Folge der Pandemie auf einen späteren Zeitpunkt ver-
schoben und den Schülerinnen und Schülern damit mehr 
Lernzeit eingeräumt. Zudem stehen für die Lehrkräfte zu-
sätzliche Prüfungsaufgaben zur Vorauswahl bereit, damit 
eine gute Passung von Unterricht und Prüfung gesichert 
wird. Dort, wo regulär eine Schülerwahl der Aufgaben 
vorgesehen ist, bleibt diese auch 2021 vollumfänglich 
erhalten. Darüber hinaus haben die Prüflinge mehr Bear-
beitungszeit für ihre Aufgaben.

Aufgabenstellungen bei den Abschlussprüfungen
Verbindlicher Bestandteil der Werkrealschulabschlussprü-
fung und der Realschulabschlussprüfung sind die Fächer 
Deutsch, Mathematik, die Pflichtfremdsprache - in der 
Regel Englisch - und der Wahlpflichtbereich. Nach der 
Deutschprüfung am 8. Juni folgt am 10. Juni das Fach Ma-
thematik, die schriftliche Prüfung in der Pflichtfremdsprache 
Englisch findet am 15. Juni statt, die Pflichtfremdsprache 
Französisch (nur Realschulabschlussprüfung) am 16. Juni. 
Zwei Tage später folgt die letzte schriftliche Prüfung im 
Wahlpflichtfach. Das gewählte Wahlpflichtfach ist entweder 
das Fach Alltagskultur, Ernährung, Soziales oder das Fach 
Technik oder in der Realschulabschlussprüfung auch die 
zweite Fremdsprache, die in der Regel Französisch ist.
Die Deutschabschlussprüfung am 8. Juni besteht aus 
einem Pflichtteil und einem Wahlteil. Grundlage für den 
Pflichtteil ist zum einen ein Sachtext, zu welchem Auf-
gaben zum Textverständnis, zur Grammatik, zur Ortho-
graphie, zur Interpunktion, zur Syntax, zur Morphologie 
und zur Semantik zu bearbeiten sind. Zum anderen ist in 
diesem Schuljahr die Ganzschrift „Der Sonne nach“ von 
Gabriele Clima verpflichtende Lektüre. Neben Aufgaben 
zum Textverständnis setzen sich die Schülerinnen und 
Schüler mit der Ganzschrift produktiv auseinander. Den 
Wahlteil bildet ein Aufsatz, dabei wählen die Schülerinnen 
und Schüler aus drei Aufgaben eine aus und fertigen 
entweder eine Textbeschreibung Lyrik, eine Textbeschrei-
bung Prosa oder eine textgebundene Erörterung an.
In Mathematik besteht die schriftliche Prüfung aus zwei 
Pflichtteilen und einem Wahl-teil. Die Aufgaben des ers-
ten Pflichtteils sind ohne Hilfsmittel (wissenschaftlicher Ta-
schenrechner und Formelsammlung) zu lösen. Die Prüfung 
in der Pflichtfremdsprache findet entweder in Englisch 
oder in Französisch statt. Sie beinhaltet textorientierte 
Aufgaben, kontextbezogene Aufgaben zu Wortschatz und 
grammatischen Strukturen, Aufgaben zur themengebunde-
nen Sprachproduktion sowie Aufgaben zur Anwendung er-
worbener Arbeitstechniken und methodischer Fertigkeiten. 
Neu ist der Teil „Hörverstehen“, der die ersten 30 Minuten 
der Prüfung ausmacht. In die Prüfungsleistung wird auch 
das Ergebnis der Kommunikationsprüfung, die bereits im 
März abgelegt wurde, einbezogen.

Auch Prüfungsorganisation unter erschwerten Bedin-
gungen
Die Prüfung in den Wahlpflichtfächern findet am 18. 
Juni statt. In den Fächern Alltagskultur, Ernährung, So-
ziales (AES) und Technik gibt es einen Pflichtteil und 
einen Wahlteil. In beiden Fächern wurden zu Beginn des 

Schuljahres über die Ausführungsbestimmungen themati-
sche Schwerpunktsetzungen vorgenommen. Der Aufbau 
der schriftlichen Prüfung im Wahlpflichtfach Französisch 
(nur Realschulabschlussprüfung) orientiert sich an dem 
der Pflichtfremdsprache. Die optionalen mündlichen Prü-
fungen in den Fächern Deutsch und Mathematik finden 
für die Hauptschulabschlussprüfung, die Werkrealschulab-
schlussprüfung und die Realschulabschlussprüfung zwi-
schen dem 12. und 16. Juli statt.

Blutspende in Deilingen
Blutspende weiterhin und kontinuier-
lich benötigt
Eine ausreichende Blutversorgung ist für viele Patien-
ten lebenswichtig. Da Blut nur begrenzt haltbar ist, wer-
den Blutspenden kontinuierlich benötigt. Daher ruft der 
DRK-Blutspendedienst auf, jetzt Blut zu spenden. Die 
Blutspende ist weiterhin notwendig, erlaubt und sicher.
Auch in Zeiten der Corona-Pandemie und den damit ver-
bundenen Einschränkungen des öffentlichen und privaten 
Lebens sind Patienten dringend auf Blutspenden ange-
wiesen. Für die Behandlung von Unfallopfern, Patienten 
mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen bittet 
Sie das DRK jetzt um Ihre Blutspende:

Freitag, dem 25.06.2021
von 14:00 Uhr bis 19:00 Uhr 
Festhalle, Friedhofstraße 4

78586 DEILINGEN
Hier geht es zur Terminreservierung:
https://terminreservierung.blutspende.de
Das DRK führt die Blutspende unter Kontrolle von und in 
Absprache mit den Aufsichtsbehörden unter hohen Hygi-
ene- und Sicherheitsstandards durch. Das Infektionsrisiko 
liegt daher weit unter dem „sonstiger“ Alltagssituationen! 
Um in den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen 
Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu kön-
nen und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende 
ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung statt.
Wie das DRK mitteilt sind Sie für den Zeitraum der 
Blutspende von einer eventuellen Ausgangsperre ausge-
nommen.
Das DRK bittet nur zur Blutspende zu kommen, wenn 
sie sich gesund und fit fühlen. Spendewillige mit Er-
kältungssymptomen (Husten, Schnupfen, Heiserkeit, er-
höhte Körpertemperatur), sowie Menschen die Kontakt 
zu einem Coronavirus-Verdachtsfall hatten oder sich in 
den letzten zwei Wochen im Ausland aufgehalten haben, 
werden nicht zur Blutspende zugelassen. Sie müssen bis 
zur nächsten Blutspende 14 Tage pausieren.
Nach einer Impfung mit den in Deutschland zugelassenen 
SARS-CoV-2-Impfstoffen ist keine Spenderrückstellung 
erforderlich. Bei Wohlbefinden können Spenderinnen und 
Spender am Folgetag der Impfung Blut spenden. Weitere 
Informationen und die Terminreservierung finden sie unter 
www.blutspende.de/corona
Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-
Blutspendedienst erhalten Sie auch über die kostenfreie 
Service-Hotline 0800-11 949 11.

Teststation in Böttingen
Neue Öffnungszeiten Testzentrum Böttingen
Aufgrund mehrerer Anfragen und der tollen Bereitschaft 
unserer Helfer, können wir ab sofort unser Testzentrum 
auch sonntags öffnen.
Hier die erweiterten Öffnungszeiten:
Montag:   18:00 bis 20:00 Uhr
Dienstag:  07:30 Uhr bis 10:00 Uhr
Freitag:   16:00 Uhr bis 18:30 Uhr
Samstag:  08:00 Uhr bis 11:00 Uhr
Sonntag:  08:00 Uhr bis 10:00 Uhr
Am Sonntag, den 4. Juli 2021 findet die Erstkommunion 
in Böttingen statt. Daher ist an diesem Tag eine Testung 
ausschließlich per Voranmeldung und ausnahmslos für 
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Böttinger Bürger möglich. Sollten Sie für diesen Tag ei-
nen Termin buchen wollen, senden Sie bitte eine E-Mail 
an rathaus@boettingen.de. Ein entsprechender Termin 
wird Ihnen dann per E-Mail zugesandt.
An allen weiteren Terminen darf jeder zu den oben ge-
nannten Öffnungszeiten gerne vorbeikommen. Das An-
meldeformular sowie ggfls. die Einverständniserklärung 
bei Minderjährigen, muss in jedem Fall ausgefüllt mitge-
bracht werden.
Wir freuen uns, dass wir dieses erweiterte Angebot ma-
chen können und sind allen Helfern, die sich bereit er-
klärt haben, auch am Sonntag zur Verfügung zu stehen, 
sehr dankbar.

Mitteilungen des Landratsamtes/ 
Landwirtschaftsamt Tuttlingen

Bundesnotbremse  
außer Kraft

Inzidenz im Landkreis Tuttlingen an fünf Werktagen in 
Folge unter 100 // „Bundesnotbremse“ tritt außer Kraft 
Das Landratsamt Tuttlingen erließ am Dienstag, 1. Juni 
2021, eine Allgemeinverfügung zur Feststellung der Un-
terschreitung des Werts von 100 bei der 7-Tages-Inzidenz 
an fünf aufeinanderfolgenden Werktagen. „Dieser Wert 
wurde seitens des Gesundheitsamtes heute festgestellt. 
Damit tritt die Bundesnotbremse außer Kraft“, erklärt der 
Erste Landesbeamte Stefan Helbig. Somit gilt seit Don-
nerstag, 3. Juni 2021, im Landkreis Tuttlingen die erste 
Öffnungsstufe sowie folgende Lockerungen:
•	 Treffen im öffentlichen oder privaten Raum sind mit 

zwei Haushalten und maximal fünf Personen mög-
lich. Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich 13 
Jahre sowie genesene und geimpfte Personen werden 
nicht mitgezählt. Paare, die nicht zusammenleben, 
zählen als ein Haushalt.

•	 Die Ausgangsbeschränkung von 22 bis 5 Uhr entfällt.
•	 Schulen: Nach den Pfingstferien ist damit zu rechnen, 

dass wieder Wechsel- oder Präsenzunterricht statt-
findet. Die Regelungen hierzu werden noch bekannt 
gegeben.

•	 Ballett- und Tanzschulen haben weiterhin für den 
Publikumsverkehr geschlossen, kontaktarmes Training 
mit maximal fünf Personen aus zwei Haushalten ist 
möglich. Kinder der beiden Haushalte bis einschließ-
lich 13 Jahre werden nicht mitgezählt.

•	 Theoretische und praktische Ausbildung und Prüfung 
(gilt für Auto, Flugzeug und Boot) sind unter Hygie-
neauflagen und mit medizinischer Maske möglich.

•	 Körpernahe Dienstleistungen sind unter folgenden 
Bedingungen erlaubt:

 -   Während des gesamten Aufenthalts in der Einrich-
tung und der Dauer der Dienstleistung müssen 
alle Beteiligte medizinische Masken tragen. Ist dies 
nicht möglich (z.B. bei einer Rasur) wird ein tages-
aktueller Schnell- oder Selbsttest der Kund*innen 
benötigt.

 - Nur mit vorheriger Terminbuchung.
 - Weiterhin geschlossen ist das Prostitutionsgewerbe.
•	 Baumärkte dürfen öffnen.
Darüber hinaus ist im Rahmen der Öffnungsstufe 1 die 
Öffnung folgender Einrichtungen mit Test- und Hygiene-
konzept (d.h. tagesaktueller Coronatest, Hygienemaßnah-
men vor Ort sowie Kontaktdokumentation) möglich:
•	 Einzelhandel: „Click&Meet“ ist mit 1 Kund*in pro 40 

Quadratmeter Ladenfläche möglich (ohne Testkon-
zept). Mit Test-, Impf- oder Genesenennachweis sind 
ohne Voranmeldung 2 Kund*innen pro 40 Quadratme-
ter möglich.

•	 Gastronomie: Gastronomiebetriebe können zwischen 
6 und 21 Uhr öffnen, innen 1 Gast pro 2,5 m², Tische 
mit 1,5 m Abstand und außen unter Einhaltung der 
AHA-Regeln.

•	 Lehrveranstaltungen im Freien an Hochschulen und 
Akademien bis 100 Personen, Nutzung von Lernplät-
zen mit Voranmeldung

•	 Kurse an Volkshochschulen und ähnlichen Einrich-
tungen innen bis 10 Personen, außen bis 20 Personen 
(Tanz- und Sportkurse nicht erlaubt)

•	 Mensen, Cafeterien und Betriebskantinen dürfen öff-
nen (1,5 m Abstand muss eingehalten werden)

•	 Nachhilfeunterricht ist bis 10 Schüler*innen möglich
•	 Unterricht in Musik-, Kunst-, Jugendkunstschulen bis 

10 Schüler*innen ist möglich (kein Gesangs-, Tanz- 
oder Blasmusikunterricht)

•	 Archive, Büchereien und Bibliotheken dürfen öffnen 
(1 Person pro 20 m²)

•	 Kontaktarmer Freizeit- und Amateursport bis 20 Per-
sonen in Sportanlagen und -stätten außen

•	 Veranstaltungen des Spitzen- und Profisports bis 
100 Zuschauer*innen außen

•	 Veranstaltungen zur Religionsausübung ohne Anmel-
dung und weiterhin ohne Testkonzept

•	 Kulturveranstaltungen (in Theater, Opern, Kulturhäu-
sern, Kino und ähnlichen) außen bis 100 Personen

•	 Zoologische und botanische Gärten (1 Person pro 
20 m²)

•	 Galerien, Gedenkstätten und Museen (1 Person pro 
20 m²)

•	 Freizeiteinrichtungen außen (wie Minigolfanlagen, 
Hochseilgärten, Bootsverleih und ähnliche) bis 20 Per-
sonen

•	 Außenbereiche von Schwimmbädern aller Art sowie 
Badeseen mit kontrolliertem Zugang (1 Person pro 
20 m²)

•	 Touristische Übernachtung in Beherbergungsbe-
trieben (wie Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen, 
Campingplätze und ähnliche) - Achtung: Gäste ohne 
Genesenen- oder Impfnachweis müssen alle 3 Tage 
negativen Coronatest vorlegen

•	 Touristischer Verkehr wie Reisebusse, Seilbahnen, 
Ausflugsschiffe, Museumsbahnen und ähnliche (Start- 
und Zielort muss sich mindestens in Öffnungsstufe 1 
befinden, maximal die Hälfte der vollen Besetzung)

•	 Einrichtungen der Tierpflege wie Tiersalons oder Tier-
friseurbetriebe (1 Person pro 20 m²)

Schnell- und Selbsttests, die für die genannten Ein-
richtungen, Dienstleistungen und Angebote erforderlich 
sind, müssen tagesaktuell sein (max. 24 Stunden alt). 
Die kostenfreien Bürgertests in den Testzentren können 
hierfür genutzt werden. An über 50 Stellen im Landkreis 
Tuttlingen haben Bürger*innen die Möglichkeit einen Anti-
gen-Schnelltest durchführen zu lassen. Die offizielle Liste 
über Testangebote im Landkreis ist über die Internetseite 
des Landratsamtes einsehbar (https://www.landkreis-tutt-
lingen.de/media/custom/2527_2756_1.PDF?1622194982).
Des Weiteren können zusätzlich folgende Stellen ein ne-
gatives Testergebnis bestätigen:
•	 Arbeitgeber*innen im Rahmen der betrieblichen Tes-

tungen der Beschäftigen,
•	 Anbieter*innen einer Dienstleistung im Rahmen der 

Inanspruchnahme durch die Kund*innen/Patient*innen,
•	 Schulen und Kitas für die dortigen Schüler*innen oder 

Kinder und das beschäftigte Personal.
Zu testende Personen dürfen einen für Laien zugelasse-
nen Schnelltest an sich selbst unter Aufsicht durchführen 
und bescheinigen lassen.
Kinder, bis einschließlich fünf Jahre, die asymptoma-
tisch sind, werden als getestete Personen angesehen. 
Sie müssen also nicht getestet werden.
Geimpfte und Genesene sind von der Pflicht eines nega-
tiven Coronatests befreit, wenn sie einen entsprechenden 
Nachweis vorlegen. Einrichtungen können von dieser Re-
gelung abweichen und einen negativen Coronatest einfor-
dern. Diese Ausnahmeregelungen gelten nur dann, wenn 
diese Personen keine akuten Symptome einer Corona-
Infektion zeigen.
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TUTicket startet Willkommens-Aktion
Ab sofort gilt: 1 Jahr fahren – 1 Monat 
sparen für neue Abokunden
Mit Blick auf die rückläufigen Infekti-
onszahlen starten die Verkehrsverbün-
de in Baden-Württemberg die landes-
weite Aktion „bwWillkommensbonus“ 
und möchten damit Fahrgäste zum 
(Wieder-)Einstieg in das Jahres-Abon-

nement für Bus und Bahn gewinnen. Alle aktuellen Stu-
dien zeigen, dass im ÖPNV kein erhöhtes Infektionsri-
siko besteht. Zudem werden weiterhin alle bewährten 
Sicherheitsmaßnahmen ergriffen. Insbesondere auch im 
Hinblick auf die Klimaziele ist eine nachhaltige Mobilität 
ein wichtiger Ansatzpunkt.
Wer im Juli, August, September oder Oktober ins Abo 
einsteigt, erhält als Geschenk von TUTicket – unterstützt 
vom Land Baden-Württemberg – einen Gratismonat. Die-
ser wird nach Ablauf der Aktion Ende 2021 für alle 
Neueinsteiger automatisch gewährt. Wollen Sie auf Ihrem 
Weg zur Schule, zur Ausbildung, zum Job, zum Shop-
pen oder in Ihrer Freizeit preiswert und nachhaltig mobil 
sein, dann ist jetzt ein guter Zeitpunkt in die AboCard 
einzusteigen.
Ausführliche Informationen zur Aktion und zur AboCard 
sowie interaktive Bestellscheine finden Sie im Internet 
unter www.tuticket.de/willkommensbonus. Bitte beachten 
Sie, dass diese Aktion nicht für KidCards gilt.
Bei Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter*innen des TUTi-
cket-KundenCenters – telefonisch (0 74 61 – 926 35 00) 
oder per E-Mail (info@tuticket.de) – zu den gewohnten 
Öffnungszeiten gerne zur Verfügung.

Die Landfrauen berichten

Veranstaltungshinweise
KREISLANDFRAUENVERBAND TUTTLINGEN
Fr., 18.06.21, 20.00 Uhr: Mittsommerwanderung 
„Geschichten und Fakten rund um den Witthoh“
Einfache Wanderung von Emmingen zum Aussichtspunkt 
auf dem Witthoh mit hoffentlich fantastischer Fernsicht 
und interessanten Informationen und Geschichten um 
den Tuttlinger Grenzberg. Die Wanderung findet nur bei 
trockenem Wetter statt.
Referentin: Karin Hermle-Hofer
Treffpunkt:     vor Aussegnungshalle beim Friedhof, 

Haldenstraße, 78576 Emmingen
Es gelten die aktuellen Corona-/Hygieneregeln
Anmeldung (zwingend erforderlich) 
bis 17.6.2021 bei K. Hermle-Hofer, Tel. 07426 - 42 07 66
Zu dieser Veranstaltung sind auch Männer und Kinder 
herzlich willkommen.
Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem Bil-
dungs- und Sozialwerk der Landfrauen statt.
Weitere Infos finden Sie auch unter 
www.landfrauenverband-wh.de

Naturpark  
Obere Donau

Mühlheim. Naturschutzgebiet 
Kraftstein - Bunte Wacholderheide. 
Freitag, 11. Juni, 15 Uhr 
(Anmeldung bis 10.06.)

Der Kraftstein ist ein ganz beson-
deres Naturschutzgebiet – es ist 
die größte zusammenhängende 
Wacholderheide im Regierungs-
bezirk Freiburg. Die Kombination 
aus bunten Weiden und über die 

Fläche verstreuten Bäumen schafft einen wertvollen Le-
bensraum. Selbst seltene Arten wie Raubwürger und 
Heidelerche kommen hier vor. Um diesen Lebensraum 
mit seinen Bewohnern zu erhalten, bedarf es regelmä-

ßiger Pflege. Der Landschaftserhaltungsverband Tuttlin-
gen (LEV) berichtet bei der Exkursion über die Beson-
derheiten des Naturschutzgebietes, die durchgeführten 
Pflegemaßnahmen und die Arbeit des Vereins an sich. 
Teilnahme nur mit Test-/Impf-/Genesenen-Bescheinigung; 
Treffpunkt: Wanderparkplatz Kraftstein; Leitung: Thomas 
Stehle, LEV Tuttlingen; keine Gebühr; Anmeldung bis 
10. Juni beim Haus der Natur, Tel. 07466/9280-0, info@
nazoberedonau.de.
Beuron. Projekt zur Förderung der Artenvielfalt in der 
Landwirtschaft - Der Gallushof. 
Sonntag, 13. Juni, 10 Uhr (Anmeldung bis 10.06.)
Dass man die Artenvielfalt auf landwirtschaftlichen Flä-
chen mit gezielten Maßnahmen erhöhen kann, ohne die 
Ertragsfähigkeit spürbar zu beeinträchtigen, das möchte 
das Projekt zur Förderung der Artenvielfalt in der Land-
wirtschaft zeigen. Auf dem Gallushof lernen wir unter-
schiedliche Arten und ihre Ansprüche an den Lebens-
raum kennen. Bei der Exkursion über die Hofflächen wird 
erläutert, wie diese Arten durch gezielte Maßnahmen 
unterstützt werden können und wie sich somit die Arten-
vielfalt auf landwirtschaftlichen Betrieben insgesamt posi-
tiv beeinflussen lässt. Teilnahme nur mit Test-/Impf-/Ge-
nesenen-Bescheinigung; Treffpunkt: wird bei Anmeldung 
bekannt gegeben; Leitung: Ute Raddatz und Samantha 
Giering, Naturschutzzentrum Obere Donau; Gebühr: 5,- 
€; Anmeldung bis 10. Juni beim Haus der Natur, Tel. 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.
Reichenbach. Das Gras wachsen hören und die Blumen 
blühen sehen: Warum es sich lohnt, sich mit einer Wiese 
zu beschäftigen. 
Sonntag, 13. Juni, 15 Uhr (Anmeldung bis 10.06.)
Die typische Grünfläche in Deutschland muss vor allem 
eines: funktionieren. Ob als Untergrund für ein Fußball-
spiel, als Anlage für Golfer, als Erholungsareal für ge-
stresste Städter oder als pflegeleichter Rasen für Haus-
besitzer. Wie anders ist dagegen das Grün auf einer 
naturnahen Wiese! Da wachsen die buntesten Blumen. 
Da flattern die seltensten Falter. Da duftet es allent-
halben nach einem anderen Kraut. Eine Wiese ist im 
Idealfall keine grasbewachsene Einöde, sondern ein Hort 
der Artenvielfalt. In etwa 1,5 Stunden mit der Diplom-
Forstwirtin Judith Engst lernen wir die Besonderheiten 
kennen, die diesen speziellen Lebensraum ausmachen. 
Teilnahme nur mit Test-/Impf-/Genesenen-Bescheinigung; 
Treffpunkt: Reichenbach, Kirche/Rathaus; Leitung: Judith 
Engst; Gebühr: 5,- €; Anmeldung bis 10. Juni beim Haus 
der Natur, Tel. 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.
Kolbingen. Die Heilkraft der Pflanzenseelen. Sonntag, 
13. Juni, 9:30 Uhr
Die Teilnehmenden entdecken die Wildkräuter der schwä-
bischen Flora. Bei einem Rundgang entlang heimischer 
Flure begegnen ihnen interessante Kräuter. Sie lernen 
die Pflanzenseelen dieser Kräuter und ihre vielfältigen 
Verwendungsmöglichkeiten kennen. Sagenumwobene 
Märchen zu den auserwählten Pflanzen ergänzen diese 
schöne Wanderung. Dauer: ca. 2 Stunden; Teilnahme 
nur mit Test-/Impf-/Genesenen-Bescheinigung; Treffpunkt: 
Sportplatz Rotlaub Kolbingen; Anmeldung und Informati-
onen beim Wanderführer Hildebert Hipp, Tel. 07463/8641 
oder hipp.hildebert@t-online.de.
Harthausen. Naturpark-Vespertour. 
Sonntag, 20. Juni, 9:30 – 13 Uhr (Bestellung bis 16.06.)
Auf der Naturpark-Vespertour können die Erzeuger von 
regionalen Lebensmitteln besucht, die schönsten Gegen-
den des Naturparks entdeckt und unterwegs ein Natur-
park-Vesper genossen werden. Die Vespertour startet bei 
der Ziegenhütte in Winterlingen. Dort werden die vorbe-
stellten Vespertüten am Sonntag, 20. Juni in der Zeit von 
9:30 bis 13 Uhr ausgegeben. In der Tüte befindet sich 
neben allerlei regionalen Leckereien auch ein Wandervor-
schlag für eine 9,5 km lange Tour. Am Weg gibt es meh-
rere Möglichkeiten, Rast einzulegen. Natürlich kann man 
das Vesper auch einfach so genießen – aber nach ein 
wenig Bewegung schmeckt es doch gleich viel besser. 
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Treffpunkt: Ziegenhütte, Harthausen; Kosten: Vespertüte 
für Erwachsene 13,- €, für Kinder (bis 12 Jahre) 8,- €; 
Informationen und Bestellung bis 16. Juni beim Haus der 
Natur, Tel. 07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.
Beuron. Den Duft des Sommers einfangen. 
Samstag, 26. Juni, 14 bis 16 Uhr (Anmeldung bis 21.06.)
Wer Lavendel, Minze, Oregano liebt, hat vielleicht schon 
den Wunsch verspürt, den Duft einzufangen. Wie das 
gelingt, wird in diesem Workshop demonstriert und das 
ätherische Öl aus Lavendel und einer anderen Pflanze 
(Minze, Salbei oder Rosmarin) destilliert. Die Gruppe wird 
2 Brennvorgänge gemeinsam vorbereiten und durchfüh-
ren. Jeder erhält eine handgemachte Seife, die mit heimi-
schem, ätherischen Öl beduftet wurde (vorab produziert). 
Wir lernen, warum uns die Natur diese wundervollen 
Duftstoffe schenkt und wie wir sie verwenden können. 
Teilnahme nur mit Test-/Impf-/Genesenen-Bescheinigung; 
Treffpunkt: Haus der Natur, Seminargebäude; Leitung: 
Antje Schnellbächer-Bühler; Gebühr: 30,- € inkl. Mate-
rial; Anmeldung bis 21. Juni beim Haus der Natur, Tel. 
07466/9280-0, info@nazoberedonau.de.
Liptingen. Mit allen Sinnen unsere Natur erleben. 
Samstag, 19. Juni, 13 bis 18 Uhr (Anmeldung bis 16.06.)
Bei einem Rundgang auf dem Gelände der Bioland-
Gärtnerei sammeln wir „wilde Kerle“ und „magische Mä-
dels“ die vielerorts wachsen: Wildkräuter, Wildfrüchte und 
Wildgemüse. Dabei lernen wir einige Lebensräume mit 
ihren Pflanzen kennen. Anschließend geht’s weiter nach 
Wehstetten. In der Braunwurzhütte wird ein mehrgängi-
ges vegetarisches Überraschungs-Menü aus den gesam-
melten Schätzen zubereitet. Die Führung findet bei jedem 
Wetter statt, bitte an entsprechende Kleidung denken. 
Leitung: Christiane Denzel und Martina Braun, Kräuter-
pädagoginnen. Teilnahme nur mit Test-/Impf-/Genesenen-
Bescheinigung. Treffpunkt: Naturkostladen Breite Wies, 
Jägerstr. 4, Liptingen; Gebühr: 40,- € (inkl. Führung, 
Menü, Rezept); Anmeldung bis 16. Juni bei Christiane 
Denzel, Tel. 07465/2515, breitewies@t-online.de.
Wehstetten. Räuchern in der Braunwurzhütte – Johanni/
Sonnwende. 
Mittwoch, 23. Juni, 20 Uhr. (Anmeldung bis 16.06.)
Traditionell wurden heimische Kräuter und Harze aus 
fernen Ländern z.B. zum Desinfizieren von Räumen, zur 
Stärkung der Gesundheit und zu spirituellen Zwecken 
getrocknet und verräuchert. Christiane Denzel, Bioland-
Gärtnerin, Heilpraktikerin und Kräuterpädagogin, führt drei 
Räucherungen durch und berichtet über die Hintergründe 
des Brauches, des Räucherns und die Wirkung der Kräu-
ter und Harze. Martina Braun, Wirtin der Braunwurzhütte, 
Bioland-Bäuerin, Erzieherin und Kräuterpädagogin, berei-
tet kleine Versucherle aus wilden Genüssen zu und liest 
ein Kräutermärchen vor. Gebühr: 20,- Euro; Teilnahme 
nur mit Test-/Impf-/Genesenen-Bescheinigung. Treffpunkt: 
Braunwurzhütte, Wehstetten 7, Liptingen-Wehstetten; 
Anmeldungen bis 16. Juni bei Christiane Denzel, Tel. 
07465/2515, breitewies@t-online.de.

Evangelische Kirchengemeinde
Wehingen

Kirchl. Nachrichten Woche 23-2021
KIRCHLICHE NACHRICHTEN (KW 23/ 2021) 
13.06. – 19.06.2021
Evangelisches Pfarramt Wehingen, Finkenweg 12, 
78564 Wehingen, Tel. 07426-7186, Fax 07426-3012, 
Pfarrerin Dr. Dorothee Kommer, 
E-Mail: pfarramt.wehingen@elkw.de,
Homepage: www.wehingen-evangelisch.de
Öffnungszeiten des Pfarrbüros (Frau Ulla Wildmann): 
Mo von 09.00 – 12.00 Uhr und Do. von 14 - 16.30 Uhr. 
E-Mail: ursula.wildmann@elkw.de

WORT DER WOCHE – 2. Sonntag nach Trinitatis
Christus spricht: 

Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen 
seid; ich will euch erquicken. 

Matthäus 11,28

Ein sorgenfreies und unbeschwertes Leben - wer möchte 
das nicht führen? Doch dieses Ideal ist nur auf Augen-
blicke unseres Daseins be schränkt - auf Momente größ-
ter Glücksgefühle. Das heißt nicht, dass wir ansonsten 
wie Packesel mit schweren Lasten beladen durchs Leben 
zie hen. Aber die kleineren und größeren Pakete, die jeder 
mit sich herumträgt, setzen uns mächtig zu. Mühselig 
und beladen - ein Gefühl, das jedem vertraut ist: die 
zerbrochene Ehe, der Tod eines Freundes, die misslun-
gene Prüfung, der Verlust des Arbeitsplatzes, ein quälen-
des Leiden. Ein Leben ohne Sorgen - das ist wohl eine 
Illusion, ein unerfüllbarer Traum. Was aber möglich ist: so 
stark zu werden und zu sein, dass ich unter den mir 
auferlegten Lasten nicht zusammenbrechen muss. Es 
gibt keine Not und kein Leiden, das Jesus unbe kannt 
wäre. Deshalb dürfen wir von ihm mindest ens das eine 
erwarten: dass, wenn ich schwach werde, ich bei ihm zu 
neuen Kräften komme.

Foto: Kommer

Aktuelles

Die Evangelische Kirchen-
gemeinde Wehingen lädt 
wieder jeden Sonntag um 
10.15 Uhr zum Gottes-
dienst in die Christuskir-
che ein. Im Johannes-
Gemeindehaus in 
Gosheim finden an jedem 
1. Sonntag im Monat um 
9 Uhr und am Vorabend 
jeden 3. Sonntags um 18 

Uhr Gottesdienste statt. Für alle, die von zuhause aus 
mitfeiern möchten, werden die Gottesdienste der Evan-
gelischen Kirchengemeinde Wehingen auch weiterhin auf 
Video aufgezeichnet und auf Youtube gestellt unter fol-
gendem Link: https://youtu.be/1c7Xktg2uQk. Die Predigt 
zum Nachhören gibt es über die Homepage  
www.wehingen-evangelisch.de.

Foto: 
Pixabay

Jetzt neu: Predigt-Telefon unserer Kirchen-
gemeinde
Auch ohne Handy, Computer und Internet 
können Sie jetzt ganz einfach die aktuells-
ten Predigten aus unserer Kirchengemeinde 
anhören. Wählen Sie dazu einfach die Ruf-
nummer unseres Predigt-Telefons: 07426-

5269850

Sie können zum Gottesdienst die beigefügte Anmeldung 
bereits mitbringen.

Kinderkirche

 Foto: Gemeindebrief

Es geht wieder los!
Wir freuen uns mit der Kinderkirche nun 
auch wieder starten zu können.
Am 13.06. und den darauffolgenden 
Sonntagen ist wieder Kinderkirche.
Wir beginnen um 10.15 Uhr 
im Gemeindesaal und enden 
um ca. 10.55 Uhr.
Wir freuen uns auf dich!
Dein Kinderkirchteam
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Anmeldung für 2022
Wir freuen uns auf un-
seren neuen Konfirman-
denjahrgang. 

Die Konfirmationen finden im kommenden Jahr am 15. 
und 22. Mai 2022 statt.
Leider können wir wegen der aktuellen Situation keinen 
Anmeldeabend durchführen. Aus diesem Grund werden wir 
Ihnen die Anmeldeunterlagen per Post zukommen lassen. 
Wenn Ihr Kind jetzt in der 7. Klasse ist und Sie keine 
Anmeldeunterlagen bekommen haben, melden sie sich 
bitte im Evangelischen Pfarramt (Tel.: 07426-7186).
Wenn Sie Fragen haben, können sie jederzeit im Pfarramt 
anrufen.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
Pfrin. D. Kommer

Kanutag für die diesjährigen Kon-
firmanden am 20. Juni 2021
Je nach den Wasserverhältnissen 
und den Inzidenzzahlen der Land-
kreise werden die Konfirmanden 
entweder an die Donau nach Beu-
ron oder zum Schömberger Stausee 
fahren, um die neuen Canadier vom 
Jugendwerk Rottweil auszuprobieren. 

Fotos: EJW

Nach einer 
theoretischen Einführung und ei-
nem kleinen Vesper geht es dann 
sicher mit viel Spaß ans Kanufah-
ren. 
Wir wünschen den Konfirmanden 
einen erlebnisreichen, gemeinsa-
men Tag so kurz vor ihrer Kon-
firmation.

Konfirmationsjubiläum und Gemeinde-
gottesdienst am 20. Juni
Am Sonntag, 20. Juni feiern wir um 
10.15 Uhr die Goldene und Diamante-
ne Konfirmation mit den Konfirmanden 
und Angehörigen der Konfirmationsjahr-
gänge 1960 und 1961. Um 11.30 Uhr 
feiern wir die Silberne Konfirmation mit 
den Konfirmanden und Angehörigen der 

Konfirmationsjahrgänge 1995 und 1996. Für diese Got-
tesdienste benötigen wir eine Voranmeldung bis 13.06.21 
mit genaueren Personenzahlen.
Der Gottesdienst für die Gemeinde findet am 20. Juni 
schon um 9 Uhr statt. Die Teilnahme am Gemeinde-
gottesdienst ist ohne Anmeldung möglich – herzliche 
Einladung!
Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 ist vom 07. – 15. Juni 
aufgelegt und liegt für alle interessierten Gemeindeglieder 
nach telefonischer Terminvereinbarung in der Kirchenpfle-
ge bei Kirchenpflegerin Frau Buschle, Am Sägewasen 10, 
Wehingen (Tel.: 07426-5234924) zur Einsicht bereit.

 Foto: Gemeindebrief

„Was nicht zur Tat wird, 
hat keinen Wert“

Die Tafel in Trossingen braucht in 
diesen schwierigen Zeiten Lebens-
mittel – wie wir alle!
Im Pfarramt in Wehingen steht 
am Montagvormittag (09:00-12:00 
Uhr) und am Donnerstagnachmit-

tag (14:00-17:00 Uhr) und zu Gottesdienstzeiten in der 
Christuskirche eine Kiste für die Spenden bereit.
Die Ware wird am Donnerstagnachmittag von der Tafel 
abgeholt.
Es werden wöchentlich Milchprodukte, Eier, Fischdosen 
sowie Hygieneartikel gebraucht.
Die Lebensmittel, besonders frische Milchprodukte, kön-
nen nach telefonischer Absprache auch direkt vor Ihrer 
Haustür abgeholt werden.

Bei Fragen und zur Abholung melden Sie sich bitte bei 
Sophie Heinzelmann unter der Telefonnummer 07426-
420812.
Herzlichen Dank!

 Foto: Gemeindebrief

Taufen sind in unserer Kirchenge-
meinde im Familienkreis wieder mög-
lich. Wenn Sie Ihr Kind gerne taufen 
lassen wollen, melden Sie sich bitte 
auf dem Pfarramt.
Der nächsten Termine sind am und 
11. Juli und 29. August um 11.15 Uhr 
in der Christuskirche oder nach Ver-
einbarung.

GOTTESDIENSTE
Sonntag, 13. Juni (2. Sonntag nach Trinitatis)
10.15 Uhr  Gottesdienst in Wehingen, Christuskirche 

(Pfrin. D. Kommer)
10.15 Uhr Kindergottesdienst in Wehingen, 
    Gemeindesaal
Samstag, 19. Juni
18.00 Uhr Gottesdienst in Gosheim, 
    Johannes-Gemeindehaus (Pfrin. D. Kommer)
Sonntag, 20. Juni (3. Sonntag nach Trinitatis)
09.00 Uhr Gemeindegottesdienst in Wehingen, 
    Christuskirche (Pfrin. D. Kommer)
10.15 Uhr  Goldene/Diamantene Konfirmation in Wehin-

gen, Christuskirche (Pfrin. D. Kommer)
11.30 Uhr Silberne Konfirmation in Wehingen, 
    Christuskirche (Pfrin. D. Kommer)
10.15 Uhr Kindergottesdienst in Wehingen, 
    Gemeindesaal
Sonntag, 27. Juni (4. Sonntag nach Trinitatis)
10.15 Uhr  Gottesdienst mit Abendmahl (Saft) in Wehin-

gen, Christuskirche (Pfrin. D. Kommer)

Wochenveranstaltungen
Dienstag, 15. Juni
19.30 Uhr öffentl. Kirchengemeinderatssitzung 
    in Gosheim, Johannes-Gemeindehaus
Samstag, 19. Juni
09.00 Uhr Konfi-Samstag in Gosheim, 
    Johannes-Gemeindehaus
Sonntag, 20. Juni
11.00 Uhr Kanutag für die diesjährigen Konfirmanden

 
Tu Gutes –  
wir sprechen darüber
 
gemeinsamhelfen.de ist die neue Spendenplattform für 
weite Teile Baden-Württembergs. Nutzen Sie dieses  
kostenlose und unverbindliche Angebot für Ihren Verein!

www.nussbaum-medien.de

       Jetzt Projekt einstellen


